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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Mit zwei in der Herbstsession 2010 eingereichten Motionen begann das politische
Engagement von Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU) für die Abschaffung der
Zeitumstellung. Die Motionen verlangten vom Bundesrat zum einen die Abschaffung der
Sommerzeit mittels der Streichung von Artikel 2 des Zeitgesetzes (Mo. 10.3674) und zum
anderen, dass dieser sich «international dafür einzusetzen» habe, «dass die
Sommerzeit abgeschafft wird» (Mo. 10.3675).

Estermann argumentierte, durch die Zeitumstellung entstünden nicht nur
wirtschaftliche Kosten, auch die Umwelt profitiere nicht in erhofftem Masse von der
Umstellung, weil dadurch wider Erwarten gar keine Energie eingespart werde. Für
Firmen mit Schichtbetrieb, den öffentlichen Verkehr oder die Informatik sei die
Umstellung ferner eine unnötige Belastung. Nicht zuletzt seien medizinische Bedenken
anzubringen: Die innere Uhr des Menschen werde durch den ständigen Wechsel von
der Sommer- zur Winterzeit und umgekehrt aus der Balance gebracht, was zu Stress,
Leistungseinbrüchen, Müdigkeit und schliesslich gar zu einem erhöhten
Herzinfarktrisiko führen könnte.
Der Bundesrat argumentierte in seiner Stellungnnahme, die Sommerzeit sei 1981 in der
Schweiz nicht eingeführt worden, «um Energie zu sparen, sondern um eine
Übereinstimmung der Zeitregelung unseres Landes mit derjenigen benachbarter Länder
erreichen zu können.» Der Zustand einer «Zeitinsel» von 1980 habe zu erheblichen
volkswirtschaftlichen Einbussen und «verkehrsorganisatorischen» Schwierigkeiten
gegenüber den Nachbarstaaten geführt. Ein erneuter Alleingang würde sich also nicht
lohnen und laut EU-Kommission habe in der EU «kein Mitgliedstaat [...] Absicht
geäussert, die Sommerzeit abzuschaffen oder die Bestimmungen der geltenden
Richtlinie zu ändern». Zudem gebe es keine internationale Kommission, an die man sich
wenden könnte, um eine Abschaffung der Sommerzeit zu diskutieren. Über die
gesundheitlichen Folgen der Zeitumstellung, so der Bundesrat weiter, gebe es sowohl
Studien, welche die zusätzliche Belastung für den menschlichen Körper hervorgehoben
haben, als auch solche, welche positive Effekte des Vor- oder Zurückstellens der Uhren
hervorhoben. Aus diesen Gründen beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motionen. 1

MOTION
DATUM: 03.11.2010
CHRISTIAN GSTEIGER

Im Oktober 2012 präsentierte Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Nationalrat die
Stellungnahme des Bundesrates zu den beiden Motionen Yvette Estermanns (svp, LU)
und empfahl damit dem Parlament die Ablehnung der Anliegen zur Abschaffung der
Sommerzeit. Als Erstrat stimmte der Nationalrat mit 145 zu 23 Stimmen gegen eine
Streichung von Artikel 2 des Zeitgesetzes (Mo. 10.3674). Etwas mehr Stimmen, aber
immer noch deutlich zu wenig, gab es für Estermanns zweites Anliegen (Mo. 10.3675),
wonach sich die Schweiz international für die Abschaffung der Sommerzeit einzusetzen
gehabt hätte: Mit 135 zu 35 Stimmen folgte auch hier der Nationalrat der Empfehlung
des Bundesrates und lehnte die Motion ab. 2

MOTION
DATUM: 10.09.2012
CHRISTIAN GSTEIGER

Mit der Motion «Schluss mit der Zeitumstellung!» forderte Nationalrätin Yvette
Estermann (svp, LU) den Bundesrat 2016, wie bereits in zwei ähnlichen Motionen von
2010, erneut dazu auf, «Artikel 2 des Zeitgesetzes ersatzlos zu streichen», damit
zukünftig auf die Sommerzeitumstellung verzichtet würde. Anders als 2010 fügte
Estermann diesmal keine gesundheitlichen Begründungen an, denn die seien
unterdessen «allgemein bekannt». Stattdessen betonte sie, dass 1981 der Bundesrat die
Zeitumstellung eingeführt habe, obwohl sich die Bevölkerung 1978 in einer
Volksabstimmung eigentlich dagegen ausgesprochen hatte. Die Schweiz sah sich damals
gezwungen nachzuziehen und sich dem umliegenden Europa anzupassen, wenn sie
keine «Zeitinsel» mehr bilden wollte. Nun hätte sich aber die Situation verändert,
meinte Estermann: Nicht nur in der Schweiz sei die Bevölkerung unzufrieden über die
Zeitumstellung, auch in zahlreichen europäischen Ländern diskutierte man darüber, die
Zeitumstellung wieder abzuschaffen, oder habe man sich bereits für eine dauerhafte
Beibehaltung der Sommer- respektive Winterzeit entschieden. Das Argument der

MOTION
DATUM: 14.12.2018
CHRISTIAN GSTEIGER
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«Zeitinsel» sei nicht mehr stichhaltig.
Im Februar 2017 schilderte der Bundesrat in einer Stellungnahme, die Entscheidung von
1981 habe man aufgrund der wegen der nicht angepassten Zeitregelung entstandenen
wirtschaftlichen Nachteile gefällt, um «Zusatzkosten für die Schweizer Wirtschaft»
abzuwenden. Das Jahr 1980 nämlich, als die Schweiz ihre Zeit nicht den Nachbarländern
angepasst hatte, habe gezeigt, dass nicht nur wirtschaftliche, sondern auch
gesellschaftliche und kommunikative Nachteile entstanden seien. Nach der Einführung
der Zeitumstellung 1981 sei ferner kein Referendum ergriffen worden und für eine 1982
gestartete Volksinitiative sei die benötigte Anzahl Unterschriften nicht
zusammengekommen. Dass Estermanns Motionen von 2010 im Nationalrat gescheitert
waren, sah der Bundesrat als zusätzliche Begründung, die erneute Ablehnung der
Motion zu beantragen. Er behielt sich aber vor, «im Falle der Annahme der Motion im
Erstrat einen Abänderungsantrag im Zweitrat zu stellen», welcher vorsehen würde, die
Abschaffung der Zeitumstellung auf den Zeitpunkt festzulegen, «an dem die Mehrheit
der die Schweiz umgebenden Länder die Zeitumstellung abschafft». Dazu kam es
allerdings nicht: Im Dezember 2018 wurde die Motion aufgrund Nichtbehandlung nach
zwei Jahren abgeschrieben. 3

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Im Nationalrat abgelehnt wurde hingegen eine Motion Prelicz-Huber (gp, ZH) mit der
Forderung nach einer unverzüglichen Beteiligung der Schweiz am Kulturprogramm der
EU. Die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Programms würde den Austausch mit der
europäischen Kulturszene intensiieren, es Schweizer Kulturschaffenden aber auch
ermöglichen, von EU-Fördergeldern zu profitieren. Der Vorstoss erhielt fast
ausschliesslich Unterstützung aus dem links-grünen Lager und wurde nicht
überwiesen. 4

MOTION
DATUM: 09.06.2011
ANITA KÄPPELI

Wirtschaft

Landwirtschaft

Lebensmittel

Tout comme la chambre du peuple, une majorité du Conseil des Etats veut promouvoir
la consommation de fruits et légumes locaux. La chambre haute a donné son feu vert à
la motion Roduit (centre, VS) qui permettrait, d'une part, de contribuer à lutter contre
le surpoids et l'obésité et, d'autre part, d'inciter à la consommation d'une alimentation
plus respectueuse du climat. Marianne Maret (centre, VS), pour la majorité de la
commission, a insisté sur la nécessité d'informer correctement la population, une
démarche nécessaire pour un bon fonctionnement de la responsabilité individuelle.
Pour la minorité opposée à cette motion, Jakob Stark (udc, TG) a invoqué l'importance
du fédéralisme – s'opposant à des mesures centralisées – et une campagne qu'il
considère comme superflue au vu du niveau d'information de la population à ce sujet;
un avis partagé par le Conseil fédéral, représenté par Alain Berset lors de ce débat. Cela
n'aura pas suffi à convaincre un nombre suffisant de sénatrices et de sénateurs qui ont
accepté par 21 voix contre 16 et 2 abstentions cette proposition. Le Conseil fédéral est
donc chargé de mettre ce texte en œuvre. 5

MOTION
DATUM: 27.09.2021
KAREL ZIEHLI
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Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Im Berichtsjahr überwiesen beide Räte eine Motion Zanetti (sp, SO), die eine Befreiung
von elektronischen Zigaretten und anderen Raucherentwöhnungshilfen von der
Tabaksteuer forderte. 6

MOTION
DATUM: 21.12.2011
LAURENT BERNHARD

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

En 2007, une recherche du Registre allemand du cancer de l’enfant a conclu à un
risque accrû de leucémie chez les enfants vivant dans un rayon de cinq kilomètres
autour d’une centrale nucléaire. La publication de ces résultats dans la presse suisse au
printemps a suscité un émoi certain en plein débat sur la place du nucléaire dans la
stratégie énergétique suisse. Afin de disposer d’informations comparables sur la Suisse,
Les chambres ont approuvé une motion Rudolf Rechsteiner (ps, BS) chargeant le
Conseil fédéral de commander à des experts indépendants une étude sur la leucémie
chez les enfants vivant à proximité des centrales nucléaires suisses. Dans le même
registre, le Conseil national a transmis au Conseil fédéral un postulat Hans-Jürg Fehr
(ps, SH) lui donnant mandat de faire analyser les effets du rayonnement de faible
intensité émis par les installation nucléaires sur les humains, les animaux et les plantes.
Le Conseil national a également adopté, sans discussion, un postulat Girod (pe, ZH)
allant dans le même sens que la motion Rechsteiner. 7

MOTION
DATUM: 18.12.2008
NICOLAS FREYMOND

Umweltschutz

Gewässerschutz

Im Rahmen ihres Berichts «Grundwasserschutz in der Schweiz» reichte die GPK-NR im
Juni 2022 nebst einer Motion zur Stärkung der Aufsichtsinstrumente und
Interventionsmöglichkeiten im Bereich des Grundwasserschutzes und einem Postulat
zur Stärkung des Gewässerschutzes in der Landwirtschaft auch die Motion «Fristen für
die Umsetzung der Massnahmen des planerischen Grundwasserschutzes» ein. Diese
Motion forderte, dass der Bundesrat im GSchG verbindliche Fristen für die Umsetzung
aller rechtlich vorgegebenen Massnahmen für den Grundwasserschutz durch die
Kantone festlegt. Dabei handle es sich um die Festlegung der Zuströmbereiche und der
Grundwasserschutzzonen und -areale, aber auch um die Ausscheidung der
Gewässerschutzbereiche sowie um die Erstellung der Gewässerschutzkarten. Mit diesen
rechtlich verbindlichen Fristen soll die Umsetzung beschleunigt und die
Kontrollfunktion des Bundes bei der Umsetzung gestärkt werden. Der Bundesrat
beantragte die Annahme der Motion. 8

MOTION
DATUM: 28.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsrecht

Die WAK-NR reichte im Februar 2022 eine Motion ein, mit der sie den Bundesrat
beauftragen wollte, die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen so
anzupassen, dass auch Prinzipien aus anderen von der Schweiz nicht ratifizierten
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bezüglich sozialer
Mindestnormen wie zum Beispiel Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Schutz vor
Mobbing und sexueller Belästigung und exzessive Arbeitszeiten eingehalten werden
müssen.
In seiner Stellungnahme vom Mai 2022 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen und damit der Kommissionsminderheit zu folgen. Die Schweiz habe bereits
internationale Übereinkommen, die sich mit den Themen Gesundheitsschutz,
Sicherheit am Arbeitsplatz und Schutz vor exzessiven Arbeitszeiten befassen, ratifiziert.
Somit reichten die rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen aus, um die sozialen

MOTION
DATUM: 21.02.2022
GIADA GIANOLA

01.01.65 - 01.01.23 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Mindeststandards bei der Vergabe von Aufträgen zu gewährleisten.
Der Nationalrat beschäftigte sich im Rahmen der Sondersession 2022 mit dem Vorstoss
und nahm diesen mit 103 zu 78 Stimmen (bei einer Enthaltung) an. Zuvor hatte
Kommissionssprecher Martin Landolt (mitte, GL) die Wichtigkeit dieser
Verordnungsanpassung betont, um gleiche soziale Arbeitsstandards sowohl für
schweizerische als auch für ausländische Anbietende zu gewährleisten. Schweizer
Unternehmen sind verpflichtet, soziale Mindestnormen einzuhalten. Da diese Normen
jedoch nicht in internationalen Abkommen geregelt sind, müssen sich ausländische
Unternehmen nicht an sie halten. Es bestehen somit unterschiedlichen Anforderungen
an schweizerische und ausländische Unternehmen, die in der Schweiz tätig sind.
Thomas Burgherr (svp, AG) erachtete es hingegen als «fragwürdig und heikel»,
Prinzipien aus von der Schweiz nicht ratifizierten Übereinkommen in die Verordnung zu
übernehmen. Gleichzeitig beriet der Nationalrat eine zweite Motion der WAK-NR mit
ähnlichem Anliegen, die er ebenfalls an den Zweitrat überwies (Mo. 22.3020), sowie die
parlamentarische Initiative Porchet (gp, VD; Pa.Iv. 20.486), die im Anschluss an die
Behandlung von der Nationalrätin zurückgezogen wurde. 9

Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Herbstsession 2022 mit der Motion der
WAK-NR zur Einhaltung der Prinzipien aus anderen, von der Schweiz nicht ratifizierten
Übereinkommen der ILO zu sozialen Mindestnormen im öffentlichen
Beschaffungswesen. Im Rahmen der Debatte betonte Kommissionssprecher Ruedi
Noser (fdp, ZH), dass bei der Auftragsvergabe situativ angeschaut werden soll, welche
sozialen Mindestnormen verlangt werden sollen – etwa auch abhängig davon, ob eine
Leistung oder Güter eingekauft werden. Zudem präzisierte Noser, dass die in den ILO-
Übereinkommen definierten Mindestnomen zuerst ins staatliche Recht aufgenommen
werden müssen, bevor sie für Unternehmen gelten. Folglich würde es einer «schwarzen
Liste» von Staaten bedürfen, in denen die Unternehmen nicht an die Regeln gebunden
sind. Die Kommissionsmehrheit empfahl die Motion deshalb zur Ablehnung. Die
Minderheitensprechenden Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und Stefan Engler (mitte, GR)
argumentierten, dass Schweizer Unternehmen aktuell gegenüber ausländischen
Unternehmen benachteiligt seien, da Letztere bei Vergaben nicht dieselben sozialen
Standards einhalten müssten wie die Schweizer Unternehmen aufgrund des
Arbeitsrechts. Der Ständerat folgte jedoch der Mehrheit der WAK-SR und lehnte die
Motion mit 27 zu 16 Stimmen ab. Damit ist der Vorstoss erledigt. Gleichzeitig lehnte der
Rat auch eine Motion der WAK-NR mit ähnlichem Anliegen ab (Mo. 22.3020). 10

MOTION
DATUM: 26.09.2022
GIADA GIANOLA

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Eine Motion Vollmer (sp, BE), welche die nötigen gesetzlichen Grundlagen für den
Schutz der Bevölkerung vor Lederwaren mit hochgefährlichen chemischen
Rückständen verlangte, wurde auf Antrag des Bundesrates, welcher auf entsprechende
Regelungen auf Verordnungsebene verwies, lediglich als Postulat überwiesen. 11

MOTION
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Ebenfalls in der Postulatsform wurde eine Motion Eymann (lp, BS) angenommen, welche
den BR aufforderte, die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, um den Schutz von
Personen, welche Pilze für den Eigengebrauch gesammelt haben, durch staatliche
Kontrolle zu gewährleisten. 12

MOTION
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

In einer Motion verlangte der Tessiner SP-Nationalrat und Onkologe Cavalli, der Bund
solle die Informationssysteme zur Erfassung der zur Morbidität bei Krebs verfügbaren
Daten finanziell unterstützen. Der Bundesrat anerkannte, dass es sinnvoll wäre, ein
zentrales Krebsregister zu führen, insbesondere um die Wirksamkeit von Prävention
und Therapien besser abschätzen zu können. Er erklärte sich deshalb bereit zu prüfen,
wie der Ausbau der bestehenden Krebsregister zu einer gesamtschweizerischen
Statistik am kostengünstigsten organisiert und finanziert werden kann. Auf seinen
Antrag wurde die Motion als Postulat überwiesen. 13

MOTION
DATUM: 21.03.2000
MARIANNE BENTELI
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Zu Unmut im Parlament führt seit einigen Jahren die Tätigkeit der Stiftung
Gesundheitsförderung Schweiz, welche durch eine Zwangsabgabe auf den
Krankenkassenprämien finanziert wird. Insbesondere wird immer wieder eine
Verzettelung der Mittel (rund 17 Mio Fr. pro Jahr) moniert. Dies veranlasste Nationalrat
Rossini (sp, VS), mit einer Motion zu verlangen, der Bund solle als Mitglied des
Stiftungsrates durch eine Revision des Leitbildes darauf hinwirken, dass Projekte
einerseits verstärkt nach Schwerpunktachsen, andererseits in einem längeren
Zeitrahmen gefördert werden können, da Gesundheitsförderung erwiesenermassen
einen langen Atem brauche, um die Zielgruppen zu erreichen. Im Rahmen ihres
gesetzlichen Auftrages realisiert die Stiftung keine eigenen Projekte, sondern bietet
fachliche und finanzielle Unterstützung bei der Lancierung von Aktivitäten an. Dieses
Engagement ist gemäss den Leitlinien der Stiftung üblicherweise zeitlich auf maximal
drei Jahre und finanziell auf höchstens 50% der Gesamtkosten begrenzt. In seiner
Stellungnahme wies der Bundesrat darauf hin, dass die Stiftung seit 1999 strategisch auf
drei Schwerpunktprogramme setzt, welche die Themenkreise "Bewegung, Ernährung,
Entspannung", "Gesundheit und Arbeit" und "Jugendliche und junge Erwachsene"
beinhalten. Obgleich er die Ansicht des Motionärs teilte, wonach Prävention generell
langfristig angelegt sein muss, bezweifelte er, ob es sachlich geboten ist, die bisherige
Praxis zu ändern und die Stiftung zu einem dauerhaften Finanzierungsträger nur
weniger Aktivitäten zu machen. Federführend in der Prävention seien gemäss
Verfassung die Kantone und Gemeinden, während es Sache der Stiftung sei, Impulse zu
geben. Eine Ausrichtung auf einzelne Themen wäre dieser Aufgabe hinderlich oder
würde sie sogar verunmöglichen. Aufgrund einer externen Evaluation habe die Stiftung
in den letzten Jahren zudem ihre Tätigkeit kritisch hinterfragt und beschlossen, die
Mittel gezielter einzusetzen. Auf seinen Antrag wurde die Motion mit 101 zu 75 Stimmen
abgelehnt. 14

MOTION
DATUM: 19.03.2007
MARIANNE BENTELI

Erfolg hatte Kiener Nellen (sp, BE) mit einer Motion, die den Bundesrat aufforderte,
Budget und Finanzplan des Bundesamtes für Sport (Baspo) ab 2007 um mindestens 10
Mio Fr. zu erhöhen, damit – in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für
Gesundheit (BAG) – Umsetzungsprojekte zur Bewegungs- und Sportförderung sowie zur
Förderung einer gesunden Ernährung für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren
realisiert werden können. Die Motionärin machte geltend, es gebe zahlreiche Hinweise
darauf, dass ausreichend Bewegung und Sensibilisierung für eine gesunde Ernährung im
Kindesalter einer sportlichen Betätigung und einer ausgewogenen Lebensweise auch im
Erwachsenenalter Vorschub leisten können. Trotz des unbestrittenen Handlungsbedarfs
war der Bundesrat jedoch der Ansicht, dass Umsetzungsprogramme für Kinder und
Jugendliche nicht isoliert zu betrachten, sondern in einen gesamtheitlichen Kontext zu
stellen sind, weshalb er Ablehnung dieser sehr eng gefassten Motion beantragte. Der
Nationalrat war aber der Auffassung, Prävention habe gerade in einem frühen
Entwicklungsstadium einen ganz hohen Stellenwert, weshalb er die Motion mit 118 zu 56
Stimmen an den Ständerat überwies. Abgelehnt wurde hingegen eine Motion Zisyadis
(pda, VD) (Mo. 04.3779) auf Übernahme der Diätberatung bei Jugendlichen durch die
obligatorische Krankenversicherung, da der BR geltend machte, anders als bei
Erwachsenen sei im Kinder- oder Jugendalter der Nutzen einer Beratung nicht
wissenschaftlich nachgewiesen 15

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat änderte eine vom Nationalrat überwiesene Motion Kiener Nellen (sp, BE),
die den Bundesrat aufforderte, Budget und Finanzplan des Bundesamtes für Sport
(Baspo) ab 2007 um mindestens 10 Mio Fr. zu erhöhen, damit Umsetzungsprojekte zur
Bewegungs- und Sportförderung sowie zur Förderung einer gesunden Ernährung für
Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren realisiert werden können, ab. Die kleine
Kammer beauftragte den Bundesrat, die Arbeit am Massnahmenpaket „Ernährung und
Bewegung“ bis Ende 2008 abzuschliessen unter besonderer Berücksichtigung der
Bewegungs- und Sportförderung sowie der Förderung einer gesunden Ernährung von
Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren. 16

MOTION
DATUM: 11.06.2008
LINDA ROHRER
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Eine im „European Journal of Cancer“ erschienene Studie zeigte auf, dass in
Deutschland ein erhöhtes Risiko für Krebs bei Kindern unter fünf Jahren besteht, wenn
diese innerhalb eines Umkreises von fünf Kilometern eines Atomkraftwerkes (AKW)
wohnen und gab damit Anstoss zu einem Postulat Girod (gp, ZH) (Po. 07.3821) und einer
Motion Rechsteiner (sp, BS) im Nationalrat. Ersterer beauftragte den Bundesrat, auch
für die Schweiz eine vergleichbare Studie durchzuführen. Die Motion ging einen Schritt
weiter und verlangte auch die Untersuchung der Krebsraten von Erwachsenen im
Umfeld von AKWs. Ausserdem sollte ein Studienprogramm der Frage nachgehen,
inwiefern sich die radiologische Wirkung von Atomanlagen von der künstlichen
Strahlung unterscheidet. Der Nationalrat nahm das Postulat sowie denjenigen Teil der
Motion an, dessen Inhalt sich mit demjenigen des Postulates deckte . 17

MOTION
DATUM: 18.12.2008
LINDA ROHRER

Eine Motion Widmer (sp, LU), welche den Bundesrat beauftragte, die verschiedenen
kantonalen Projekte zur Prävention von Suizid zu koordinieren, wurde abgelehnt.
Während der Motionär der Auffassung war, dass angesichts der hohen Suizidraten und
eines Vergleichs mit anderen Präventionskampagnen ein grösseres Engagement von
Bund und Kantonen in der Suizidprävention angebracht wäre, war der Bundesrat der
Meinung, dass er im Rahmen seiner Zuständigkeit bereits ausreichend aktiv geworden
sei und beantragte daher die Ablehnung der Motion. Diese Ansicht teilte auch der
Nationalrat. 18

MOTION
DATUM: 19.12.2008
LINDA ROHRER

Eine Motion Müller (gp, AG) forderte den Bundesrat auf, ein gesamtschweizerisches
Krebsregister zu erstellen. Dies forderte er unter anderem deshalb, weil damit mehr
Klarheit über die Folgen von Atomanlagen im Normalbetrieb sowie bei unerwarteter
Abgabe von Radioaktivität geschaffen werden könnte. Der Bundesrat war der
Auffassung, dass die Erstellung eines Krebsregisters durch den Bund nicht das Ziel einer
gesetzlichen Regelung sein könne. Vielmehr müsse eine Harmonisierung der von den
Kantonen erhobenen wissenschaftlich relevanten Krebsdaten erreicht werden. Diese
Auffassung teilte der Nationalrat und lehnte die Motion mit 90 zu 67 Stimmen ab. 19

MOTION
DATUM: 16.09.2009
LINDA ROHRER

Eine Motion der SGK des Nationalrates beauftragte den Bundesrat, die bis Ende 2009
befristete Massnahme der Screening-Mammografien bei über 50-jährigen Frauen zu
verlängern, bis eine neue Gesetzesbestimmung in Kraft ist, welche eine dauerhafte
Übernahme gewährleistet. Diese Verlängerung wurde als notwendig erachtet, weil bis
zum damaligen Zeitpunkt nur die sechs welschen Kantone und St. Gallen solche
Programme eingeführt hatten. Der Bundesrat hatte zwar in der schriftlichen Erklärung
eine Ablehnung beantragt, änderte seine Meinung aber in der Diskussion im Nationalrat
und empfahl die Motion schliesslich doch zur Annahme. Dem folgten auch der National-
und Ständerat. 20

MOTION
DATUM: 22.09.2009
LINDA ROHRER

Eine vom Ständerat im Vorjahr abgeänderte Motion Kiener Nellen (sp, BE), die den
Bundesrat aufforderte, Budget und Finanzplan des Bundesamtes für Sport (Baspo) ab
2007 um mindestens 10 Mio Fr. zu erhöhen, damit Umsetzungsprojekte zur Bewegungs-
und Sportförderung sowie zur Förderung einer gesunden Ernährung für Kinder im
Alter von fünf bis zehn Jahren realisiert werden können, wurde auch vom Nationalrat
gutgeheissen. 21

MOTION
DATUM: 24.09.2009
LINDA ROHRER

Der Ständerat lehnte eine im Vorjahr durch den Nationalrat abgelehnte Motion Müller
(gp, AG) gegen den Willen eines Minderheitsantrages Hêche (sp, JU) ebenfalls ab. Die
Motion hatte den Bundesrat aufgefordert, ein gesamtschweizerisches Krebsregister zu
erstellen. 22

MOTION
DATUM: 20.09.2010
LUZIUS MEYER
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Die kleine Kammer nahm eine Motion Graf (gp, BL) an, welche forderte, dass die
Erkenntnisse aus dem Nationalen Forschungsprojekt „Hormonaktive Stoffe: Bedeutung
für Menschen, Tiere und Ökosysteme“ umgesetzt werden, indem die empfohlenen
Massnahmen geprüft und die notwendigen Anpassungen in Gesetzen und Verordnungen
übernommen werden. Ziel der Motion war es, Menschen, Tiere und Ökosysteme gemäss
dem Vorsorgeprinzip vor Gefahren von hormonaktiven Stoffen zu schützen. Sowohl die
Kommission des Ständerates als auch der Bundesrat hatten die Motion zur Annahme
empfohlen. 23

MOTION
DATUM: 15.12.2010
LUZIUS MEYER

Les chambres ont adopté une motion Altherr (plr, AR) chargeant le Conseil fédéral
d’élaborer une stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer en
collaboration avec les organisations concernées, les spécialistes et les cantons afin de
garantir l’égalité des chances en ce qui concerne la détection précoce, l’examen
diagnostic, les soins et le suivi psychosocial et palliatif. Le motionnaire estime que le
programme contre le cancer 2005-2010 a eu des effets positifs mais a également
montré ses limites. Ainsi, il charge le Conseil fédéral d’harmoniser et de coordonner les
différentes stratégies pour toutes les étapes, de créer une banque de données
nationale pour la détection et de mettre en place des centres de compétences
nationaux dans le programme contre le cancer 2011-2015. Sur proposition du Conseil
fédéral, les chambres ont supprimé la partie relative à l’accès pour tous aux traitements
efficaces et à l’optimisation de la collaboration entre les organes compétents estimant
qu’elle relève de prérogatives cantonales. Le Conseil national a également adopté une
motion Weber-Gobet (pcs, FR) (Mo. 11.3602) de même teneur. 24

MOTION
DATUM: 12.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Mitte Jahr gab die Regierung bekannt, dass Bund und Kantone die nationale Strategie
gegen Krebs 2014-2017 verabschiedet haben. Eingeleitet wurde dieser Schritt durch die
Anregung einer 2011 überwiesenen Motion Altherr (fdp, AR) und ausgehend von der
Annahme, dass durch die demografische Entwicklung für die kommenden Jahre eine
weitere Zunahme der Krebserkrankungen zu erwarten ist. Die Strategie gliedert sich in
die Bereiche Vorsorge sowie Betreuung und Forschung, wobei jedem Bereich
Handlungsfelder und konkrete Projekte zugeordnet werden. Angedachte Massnahmen
umfassen die Weiterführung nationaler oder kantonaler Präventionsprogramme, die
Vernetzung der kantonalen Versorgungsstrukturen oder die Erarbeitung des
Bundesgesetzes über die Registrierung von Krebserkrankungen. Mit der Erarbeitung
und Umsetzung der nationalen Strategie gegen Krebs leisten Bund, Kantone und
beteiligte Organisationen einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung von
Gesundheit2020. 25

MOTION
DATUM: 03.07.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit einer bereits 2011 eingereichten Motion Ingold (evp, ZH) wurde der Bundesrat
beauftragt, einen Aktionsplan zur Suizidprävention vorzulegen. Dieser soll vorbeugend
bei den häufigsten Selbstmordursachen – soziale Isolation sowie Depressionen –
ansetzen mit dem Ziel, die steigende Suizidrate zu bremsen. Die Motionärin zeigte sich
erstaunt über einzelne Erkenntnisse aus einem aus dem Jahr 2011 stammenden Bericht
zu diesem Thema. Darin wurde aufgezeigt, was der Bundesrat zur Suizidprävention zu
tun gedenkt. Das lancierte nationale Forschungsprogramm (NFP 67) und die
Unterstützung der Kantone in Daten- und Informationsbearbeitung seien laut Ingold
nicht ausreichend: Angesichts der Tatsache, dass Suizid die häufigste Todesursache in
der Altersgruppe der 15- bis 44-Jährigen ist, müsse der Bund mehr in die Prävention
investieren. Namentlich seien die Aufklärung und die Anpassung von Massnahmen zu
fördern. Der Bundesrat entgegnete in einer umfassenden Antwort, dass erste
Massnahmen wie etwa die Weiterführung der Ende 2012 auslaufenden Strategie
Palliative Care ergriffen worden seien und dass man weitere Arbeitsgruppen gebildet
habe. Für zusätzliche Schritte fehle hingegen die gesetzliche Grundlage. Unter
Erwähnung weiterer Lösungen, welche seit Einreichen der Motion ergriffen worden
seien, beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Das Ratsplenum folgte
jedoch der Motionärin und überwies das Geschäft mit 98 zu 85 Stimmen dem
Ständerat, welcher jedoch erst im Folgejahr zur Behandlung dieses Vorstosses kommen
wird. 26

MOTION
DATUM: 11.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Jacques Bourgeois (fdp, FR) beabsichtigte, den Bundesrat mit einer Motion zum
Spurenelement Selen zu beauftragen. Selen sei sowohl für die menschliche wie auch
die tierische Gesundheit von grosser Bedeutung. Daher sollte mittels Monitorings der
Selengehalt der Lebensmittel kontrolliert werden. Zudem sollten mit Selen verbundene
Vorteile, aber auch Risiken für die Gesundheit beschrieben und Massnahmen zur
Minimierung der Risiken bezüglich eines Selenmangels aufgeführt werden. Ebenfalls
forderte der Motionär die Bestimmung des Selenanteils, welcher durch Produktion im
Inland gedeckt werden kann, sowie eine Auflistung der Lebensmittel mit Selengehalt.
Der Bundesrat sprach sich in seiner Stellungnahme für die Motion aus. Die Höhe des für
verschiedene Stoffwechselfunktionen verantwortlichen Selengehaltes sei abhängig vom
Ort der Produktion. In den Schweizer Böden sei dieser Gehalt nicht sehr hoch, folglich
komme den importierten Nahrungsmitteln eine besondere Bedeutung zu. Der
Bundesrat befürchtete die Verschlechterung des Selenstatus eines Teils der
Schweizerinnen und Schweizer, da durch den globalisierten Lebensmittelmarkt die
Herkunft des Getreides wechseln würde und Essgewohnheiten wie Veganismus und
glutenfreie Ernährung einen Mangel fördern könnten. Ferner seien seit dem letzten
Biomonitoring mehr als zehn Jahre vergangen, daher scheine eine Überprüfung der
Gesundheitssituation bezüglich Selens angebracht. 
Diskussionslos und stillschweigend nahm der Nationalrat die Motion in der
Wintersession 2018 an. 27

MOTION
DATUM: 14.12.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Der Ständerat beugte sich in der Wintersession 2019 über eine Motion Stöckli (sp, BE),
welche die Erhöhung der Arzneimittelsicherheit in der Pädiatrie forderte, indem
Medikationsfehler durch E-Health reduziert würden. Damian Müller (fdp, LU), der den
Ratspräsidenten und Motionär Stöckli vertrat, begründete den Handlungsbedarf mit
den häufig auftretenden Medikationsfehlern in der Kindermedizin, welche wiederum
gravierende Folgen nach sich ziehen können. E-Health-Tools seien eine wirksame
Massnahme, um dieser Situation zu begegnen. Daher und angesichts deren
schleppenden Implementierung sei eine staatliche Verpflichtung zu deren Einsatz
angezeigt. Weil die Forderung Stöcklis auf Verordnungsebene erfüllt werden könne,
bedürfe es zudem keiner Änderung des HMG. Gesundheitsminister Berset stimmte dem
verpflichtenden Einsatz von E-Health-Tools zu, lehnte die zweite Ziffer der Motion –
welche in der Berücksichtigung der damit entstehenden Kosten in den Tarifen bestand
– hingegen ab. Der Ständerat liess sich vom Votum Bersets nicht beirren und nahm
beide Ziffern stillschweigend respektive mit 26 zu 13 Stimmen an. In der Herbstsession
2020 kam das Geschäft in den Nationalrat, dessen Mitglieder dem im Stöckli
getroffenen Entscheid diskussionslos mit 191 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgten. 28

MOTION
DATUM: 12.12.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Februar 2020 widmete sich die SGK-SR einer Motion Bourgeois (fdp, FR) zum
Spurenelement Selen, welche sie einstimmig zur Annahme empfahl. Man befürworte
das vom Bundesrat in seiner Stellungnahme vorgeschlagene Vorhaben, den Selenstatus
der Schweizer Bevölkerung alle 10 bis 15 Jahre mittels Studie zu untersuchen. Das letzte
Mal habe eine solche Untersuchung 2005 stattgefunden. Für die Studien würden von
Blutspenden stammende Blutproben herangezogen, so die SGK-SR in ihrem Bericht.
In der darauffolgenden Frühlingssession folgte das Stöckli seiner Kommission
stillschweigend. Dies nachdem Maya Graf (gp, BL) die Überlegungen der SGK-SR
präsentiert und Alain Berset die Motion im Namen des Gesamtbundesrates ebenfalls
befürwortet hatte. Man wisse, wie man dieses Monitoring durchführen könne und mit
welchen Organisationen – namentlich mit dem SRK – dies möglich sei. Weiter erklärte
der Gesundheitsminister, dass die Analysen ohne Weiteres in die vom BLV regelmässig
durchgeführten Studien integriert werden könnten. Berset rechnete für 2021 mit den
Ergebnissen; ab diesem Zeitpunkt sei es möglich zu beurteilen, ob spezifische
Massnahmen ergriffen werden müssten. 29

MOTION
DATUM: 12.03.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels Motion wollte Isabelle Chevalley (glp, VS) erreichen, dass der Bundesrat
Massnahmen ergreift, die das Risiko mindern sollen, dass Mineralöle in Kosmetika
gelangen. Mineralöle, die als Hauptbestandteile in vielen Lippenkosmetika vorhanden
seien, könnten krebserregende Substanzen enthalten oder sich im Körper – unter
anderem in den Lymphknoten und der Leber – anlagern. Obwohl sie in Lebensmitteln
bereits verboten seien, dürften sie für Lippenstifte und Balsame nach wie vor
verwendet werden. Dies geht gemäss der Motionärin nicht an, da Teile dieser Produkte
ebenfalls geschluckt würden. Zur Wahrung des Vorsorgeprinzips und aufgrund der
vorhandenen Alternativen solle der Bundesrat die entsprechenden Substanzen auch in

MOTION
DATUM: 19.06.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Kosmetika verbieten. 
In seiner Stellungnahme zeigte sich der Bundesrat nicht einverstanden mit diesen
Begründungen. Zum einen seien Mineralöle in Lebensmitteln nicht verboten, zur
Gewährleistung des Gesundheitsschutzes gelte vielmehr die Einhaltung der guten
Herstellungspraxis. Zum anderen dürften Mineralöle in Kosmetika nur dann verwendet
werden, wenn sie nicht gesundheitsgefährdend wirkten. Die Schweiz sei Teil einer
Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission für kosmetische Erzeugnisse, die Daten
der Mitgliedstaaten zu Mineralölen ausgewertet habe. Es habe sich gezeigt, dass
lediglich ein begrenztes Risiko bestehe und es daher auch keine Rechtfertigung gebe,
Mineralöle in Kosmetika zum Schutz der Gesundheit der Konsumentinnen und
Konsumenten einzuschränken oder gar zu verbieten. Stattdessen gelte es, die
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene weiterzuführen, aus der Wissenschaft
stammende Erkenntnisse zu verfolgen und keine technischen Handelshemmnisse zu
schaffen. 
Diese Worte schienen den Nationalrat zu überzeugen. Er lehnte die Motion in der
Sommersession 2020 diskussionslos und stillschweigend ab. 30

Ende Oktober 2020 befasste sich der Nationalrat mit einer Motion Humbel (cvp, AG) mit
dem Titel «Lernsysteme in Spitälern zur Vermeidung von Fehlern müssen geschützt
werden». In solchen Lernsystemen werden gemachte Fehler dokumentiert, damit
daraus für die Zukunft gelernt werden kann. Die Motionärin wollte nun verhindern, dass
diese Dokumentationen rechtlich verwendet werden können. Sie argumentierte, dass
die Mitarbeitenden von Spitälern ihre Fehler nur meldeten, wenn ein gesetzlicher
Schutz für vertrauliche Berichts- und Lernsysteme bestehe. Gesundheitsminister
Berset zeigte sich inhaltlich zwar mit dem Geschäft einverstanden, beantragte aber
dennoch die Ablehnung der Motion. Als Grund dafür nannte er ein Gutachten der GDK,
das sich ebenfalls mit der Thematik befasste und dessen Ergebnisse er zuerst abwarten
wollte. Der Nationalrat nahm die Motion in der Folge trotzdem mit 177 Stimmen
einstimmig an. 31

MOTION
DATUM: 29.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Während der Sondersession im Mai 2021 stand eine Motion Roduit (mitte, VS), die das
Trinken von Wasser und natürlichen Fruchtsäften fördern wollte, auf der
Traktandenliste des Nationalrates. Der Motionär argumentierte, es sei gerade die junge
Bevölkerung, die vorwiegend zuckerhaltige Getränke und nur wenig Obst und Gemüse
zu sich nehme. Sie solle folglich besonders angesprochen werden. Sein Geschäft gelte
es neben gesundheitlichen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gründen auch
der Umwelt zuliebe anzunehmen. Die zurzeit in diesem Themenbereich vorgesehenen
Massnahmen liessen gemäss Roduit zu wünschen übrig. So griffen mehrere Projekte,
die im Zusammenhang mit der Schweizer Ernährungsstrategie 2017–2024 realisiert
würden, nur unzureichend und seien schlecht verbreitet. Es bedürfe stattdessen der
Verbreitung und Unterstützung konkreter Projekte. Als Beispiel führte Roduit die
Installation von Wasserbrunnen in Schulen auf. Gesundheitsminister Berset erachtete
die Motion hingegen als überflüssig. Er erklärte, dass bereits einiges unternommen
worden sei und man sich mit diesen Entwicklungen auf dem richtigen Weg befinde. Der
Konsum von Fruchtsäften entspreche ungefähr der empfohlenen Menge und sollte
angesichts der Tatsache, dass Saft ebenfalls über Zucker und Kalorien verfügt, nicht
erhöht werden. Daher empfehle der Bundesrat, das Geschäft abzulehnen. Diesem
Votum folgte die grosse Kammer mit 92 zu 80 Stimmen (bei 8 Enthaltungen). 32

MOTION
DATUM: 05.05.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels einer im Jahr 2019 eingereichten Motion wollte Christian Lohr (mitte, TG) den
Bundesrat zur Ausarbeitung einer nationalen Strategie für Kinder- und
Jugendgesundheit auffordern. Im September 2021 diskutierte der Nationalrat das
Geschäft. Der Motionär erklärte, dass viele Gesundheitsrisiken und psychische
Störungen bereits im Kinder- und Jugendalter entstünden. Die Schweiz verfüge zwar
über ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, trotzdem seien die Chancen von
Kindern und Jugendlichen, «ihr volles Gesundheitspotential» ausschöpfen zu können,
nicht gleichmässig verteilt. Die Gesundheitsförderung und Prävention sei in keiner
anderen Lebensphase so effektiv, nachhaltig und wirtschaftlich effizient wie im Kinder-
und Jugendalter. Die geforderte Strategie würde unter anderem zu einer besseren
Koordination von bereits realisierten Massnahmen und zur Schliessung von Datenlücken
beitragen. Da die Gesundheit nicht allein durch die Gesundheitspolitik, sondern auch
durch die Rahmenbedingungen, die Betreuung und das Umfeld der Kinder und
Jugendlichen bestimmt werde, gelte es zudem, diese Politikbereiche in die Strategie

MOTION
DATUM: 16.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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miteinzubeziehen. Gesundheitsminister Alain Berset erklärte, dass mit dem Nationalen
Gesundheitsbericht 2020 bereits ein Fahrplan für dieses Thema bestehe. Weiter gab er
zu bedenken, dass eine neue Strategie mit einem erheblichen Ressourcenaufwand und
nur einem geringen Mehrwert einhergehen würde. Daher empfehle der Bundesrat, den
Vorstoss abzulehnen. Ungeachtet dieser Worte nahm die grosse Kammer die Motion mit
110 zu 77 Stimmen an. Dabei stammten die Ja-Stimmen aus dem Lager der SP-, GLP-,
Mitte- und Grünen-Fraktionen, die FDP- und SVP-Fraktionen lehnten das Geschäft
hingegen ab. 33

Die Motion Humbel (mitte, AG) zur Schaffung eines gesetzlichen Vertrauensschutzes
für Fehlermeldesysteme in Spitälern stand während der Herbstsession 2021 auf der
Traktandenliste des Ständerats. Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) erläuterte als
Sprecherin der SGK-SR, dass sich die Kommission einstimmig für das Geschäft
ausspreche. Durch einen entsprechenden Schutz der Mitarbeitenden könnten die
Lernkultur in den Krankenhäusern gefördert und die Behandlungsqualität verbessert
werden. Nichtsdestotrotz gelte es neben dem Schutz der Mitarbeitenden auch die
Rechte der von Schadensfällen betroffenen Personen zu berücksichtigen.
Gesundheitsminister Berset zeigte sich zwar grundsätzlich mit dem Inhalt des
Vorstosses einverstanden, empfahl dem Stöckli allerdings trotzdem die Ablehnung der
Motion, da den Gesundheitsfachpersonen dadurch eine totale Immunität zugestanden
werde, was zu weit gehe. Wie bereits der Nationalrat nahm auch der Ständerat die
Motion einstimmig mit 34 Stimmen an. 34

MOTION
DATUM: 20.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels Motion verlangte Ruth Humbel (mitte, AG) im September 2019 die Schaffung
gesetzlicher Grundlagen, auf deren Grundlage das Spritzen von Hyaluronsäure und
Botox nur noch durch Ärzte und Ärztinnen mit entsprechender Ausbildung und
Haftpflichtversicherung erlaubt sein soll. Vermehrt würden solche Injektionen in
Kosmetikstudios durch Kosmetiker und Kosmetikerinnen sowie weiteren medizinisch
nicht adäquat ausgebildeten Personen vorgenommen. Dabei komme es manchmal zu
Komplikationen, mit welchen sich das Gesundheitssystem konfrontiert sehe, was
wiederum auch Kosten für die Krankenkasse und somit für die Prämienzahlenden nach
sich ziehe. Swissmedic untersage es medizinisch nicht ausgebildeten Personen zwar,
Substanzen, die über dreissig Tage im Körper bleiben, zu spritzen, auf dem Schweizer
Markt existierten allerdings gar keine Hyaluronsäure-Produkte, die eine Verbleibdauer
von weniger als dreissig Tage im menschlichen Körper aufwiesen. Die Injektionen
erfolgten demnach vorschriftswidrig. Auch deshalb verlangte die Motionärin die
Schaffung klarer Regeln, welche eine ausschliessliche Durchführungserlaubnis für die
Ärzteschaft und Massnahmen für Zuwiderhandlungen festhielten. 
Der Bundesrat präzisierte in seiner Stellungnahme die bereits bestehende Kompetenz,
diese Substanzen zu spritzen. Namentlich seien dies neben der Ärzteschaft auch
Kosmetikerinnen und Kosmetiker, falls sie über eine entsprechende Ausbildung
verfügten, und die Behandlung unter Kontrolle und Verantwortung eines Arztes oder
einer Ärztin geschehe. Die MepV-Revision, welche Ende Mai 2020 in Kraft trete,
enthalte diesbezüglich Konkretisierungen. Der Bundesrat erachte den Schutz der
Patientenschaft daher als ausreichend, weshalb er die Motion zur Ablehnung empfehle.
Das Geschäft kam in der Herbstsession 2021 in den Nationalrat. Dort erläuterte Ruth
Humbel ihr Anliegen und Gesundheitsminister Berset vertrat den bundesrätlichen
Standpunkt. Die grosse Kammer nahm die Motion knapp mit 96 zu 92 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) an. Die Ja-Stimmen stammten fast ausschliesslich aus den Fraktionen der
SP, Mitte und der Grünen, während sich die Fraktionen der GLP, SVP und FDP gegen das
Geschäft aussprachen. 35

MOTION
DATUM: 22.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Im September 2021 reichte die SGK-SR eine Motion mit dem Titel «Für eine
nachhaltige Finanzierung von Public-Health-Projekten des Nationalen Konzepts
‹Seltene Krankheiten›» ein. Damit forderte sie die Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage, welche die Umsetzung des Nationalen Konzepts «Seltene Krankheiten»
durch die involvierten Organisationen des Gesundheitswesens auf einer nachhaltigen
Basis gewährleisten soll. Es sollen Instrumente zur Finanzierung unter anderem der
Koordination und des Aufbaus von Angeboten in diesem Bereich oder zur
Qualitätsförderung, Dokumentation und Beratung bereitgestellt werden. Zudem soll die
gesetzliche Grundlage auch der langfristigen Finanzierung eines schweizweiten
Registers für seltene Krankheiten dienen. Der Bundesrat soll die Ausarbeitung der
Vorlage mit den Kantonen koordinieren.

MOTION
DATUM: 06.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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In der Wintersession 2021 kam das Geschäft in den Ständerat. Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) stellte die Kommissionsmotion vor und verwies dabei auf einen Bericht
in Erfüllung eines Postulats der SGK-NR (Mo. 18.3040), welcher die Herausforderungen
und Handlungsoptionen des Nationalen Konzepts «Seltene Krankheiten» aufzeige. Mit
der vorliegenden Motion wolle man nun diese Herausforderungen angehen. Bundesrat
Alain Berset empfahl die Motion zur Annahme und betonte, seltene Krankheiten seien
nur bei einzelner Betrachtung selten, zusammen als Gruppe kämen sie jedoch so häufig
vor wie etwa Diabetes. Der Ständerat nahm die Motion in der Folge stillschweigend
an. 36

Im März 2022 befasste sich der Ständerat mit einer Motion Lohr (mitte, TG), welche
eine nationale Strategie für Kinder und Gesundheit zum Ziel hatte. Als Sprecher der
WBK-SR führte Matthias Michel (fdp, ZG) aus, weshalb die Kommission das Geschäft zur
Ablehnung empfehle. Zwar sei der ständerätlichen WBK eine kohärente Politik
bezüglich Kinder- und Jugendgesundheit wichtig, allerdings seien gegenwärtig
ausreichend Unterlagen vorhanden, welche den Verantwortlichen als
Steuerungsunterstützung dienten. Michel wies in diesem Zusammenhang auf den
Nationalen Gesundheitsbericht 2020 des Obsan und die Gesundheitspolitische
Strategie des Bundesrates 2020–2030 hin, die seit dem Einreichen der Motion
erschienen seien. Bundesrat Berset pflichtete bei, es existiere bereits ein Fahrplan im
betroffenen Bereich. Man wisse also, was es zu tun gelte und müsse dies lediglich noch
umsetzen. Stillschweigend lehnte die kleine Kammer das Geschäft ab. 37

MOTION
DATUM: 17.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Medikamente

Mit einer von Frauen aus allen Parteien mitunterzeichneten Motion verlangte
Nationalrätin Stump (sp, AG), die Information für Frauen, die eine Silikon-
Brustimplantation vornehmen wollen, sei auszubauen und es sei eine
wissenschaftliche Verlaufsforschung für diese Produkte vorzusehen. Unter Hinweis auf
begonnene Arbeiten beantragte der Bundesrat erfolgreich die Umwandlung in ein
Postulat. 38

MOTION
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Hans Stöckli (sp, BE) reichte 2018 eine Motion ein, mit welcher er die Schaffung einer
Rechtsgrundlage zu elektronischen oder gedruckten Medikationsplänen für
Patientinnen und Patienten, die während mindestens 28 Tagen drei oder mehr
Medikamente gleichzeitig einnehmen, forderte. Polymedikation – also die gleichzeitige
Einnahme mehrerer Medikamente – komme vor allem bei chronisch kranken und
älteren Personen vor und sei aufgrund oft nicht vollständig vorhandenen Informationen
zu den verschiedenen Arzneimitteln mit dem Risiko von Nebenwirkungen und
Interaktionen behaftet, erklärte der Motionär. So rangierten Medikationsfehler unter
den im Gesundheitswesen am häufigsten gemachten Fehlern und verursachten die
Hälfte aller jährlich auftretenden, vermeidbaren Todesfälle. Ein Medikationsplan könnte
dem Einhalt gebieten, da dadurch «eine Übersicht über alle verschriebenen und
eingenommenen Medikamente» gewährleistet wäre. Es handle sich dabei um eine
«qualitätssichernde Massnahme», die der Patientensicherheit diene. Gemäss Stöckli
gälten unabhängig von der Form des Medikationsplans die gleichen Anforderungen.
Allerdings betonte er den Vorteil, dass bei der digitalen Version eine höhere
Wahrscheinlichkeit bestehe, dass die vorliegende Liste vollständig und aktuell sei.
Insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen
Patientendossiers wäre diese Art von Qualitätssicherung relevant.
Bundesrat Berset zeigte sich von Stöcklis Vorstoss überzeugt, betonte jedoch, dass man
bezüglich der fehlenden Pflicht, elektronische Patientendossiers zu führen, – was
Vorrausetzung für einen elektronischen Medikationsplan ist – noch einige Dinge regeln
müsse. Im Namen des Gesamtbundesrates empfahl er die Motion zur Annahme.
Stillschweigend folgte der Ständerat diesem Votum. 39

MOTION
DATUM: 18.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Nachdem der Ständerat die Motion Stöckli (sp, BE) zum Recht auf einen
Medikationsplan zur Stärkung der Patientensicherheit angenommen hatte, empfahl
auch die SGK-NR ihrem Rat, die Vorlage anzunehmen. Die Kommission war der
Meinung, das Begehren unterstütze die Verbesserung der Medikationssicherheit und
folglich auch das Patientenwohl. Trotzdem sei es ihr aber auch ein Anliegen, dass die
Einführung des elektronischen Patientendossiers durch die Umsetzung der Motion
nicht verzögert werde. In der Frühjahrssession 2019 nahm die grosse Kammer die
Motion stillschweigend an. 40

MOTION
DATUM: 07.03.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels einer im Juni 2020 eingereichten Motion wollte Regine Sauter (fdp, ZH) die
Schaffung der notwendigen gesetzlichen Grundlagen zur Einführung von E-Rezepten
und deren digitalen Übermittlung erreichen. Die Ärzteschaft sollte dazu verpflichtet
werden, die Ausstellung und Übertragung der Heilmittelrezepte elektronisch
abzuwickeln, da dadurch Medienbrüche verhindert werden könnten. Gemäss Sauter
geht das elektronische Rezept mit einigen Vorteilen einher: So könnten etwa
Rezeptfälschungen verhindert oder das Risiko von Fehlmedikationen und die
entsprechenden Folgekosten durch eine bessere Lesbarkeit von elektronischen
Rezepten verringert werden. Weil nicht alle Personen über die gleichen digitalen
Kompetenzen verfügten, gelte es aber zudem, «eine angemessene Alternative zum
digitalen Rezept in Papierform» auszuarbeiten. In seiner Stellungnahme von Anfang
September 2020 empfahl der Bundesrat den Vorstoss zur Ablehnung, zumal die
Rechtsgrundlagen für die Umsetzung des E-Rezepts in der Arzneimittelverordnung
schon existierten. Zudem werde durch die Einführung des EPD ab Ende 2020 eine
nahtlose Interaktion zwischen Patientenschaft und Akteurinnen und Akteuren des
Gesundheitswesens – auch im Bereich der Rezepte – ermöglicht.
Die Motion kam in der Sommersession 2022 in den Nationalrat. Nachdem Sauter ihr
Anliegen vorgestellt hatte, erklärte Gesundheitsminister Alain Berset, dass der
Bundesrat die Entwicklung von E-Rezepten zwar unterstütze, aber in Übereinstimmung
mit einer Motion der SGK-NR (Mo. 19.3955) von einem Zwang absehen wolle. Die grosse
Kammer nahm die Motion jedoch mit 155 zu 29 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) deutlich
an. Sämtliche Gegenstimmen und Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-
Fraktion. 41

MOTION
DATUM: 01.06.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Epidemien

Emotionsloser verlief der Internationale Kongress über AIDS-Prävention, der anfangs
November in Montreux (VD) stattfand. Die Fachleute aus aller Welt waren sich dabei
einig, dass Evaluation ein wichtiger Bestandteil jeder Prävention sei und deshalb
unbedingt zuverlässigere Daten über die Verbreitung der HIV-Infektion erhoben werden
müssten. Das BAG möchte so im Einvernehmen mit der Verbindung der Schweizer Ärzte
FMH die Bevölkerung mit unverknüpfbaren anonymen Stichproben auf ihre
Seropositivität testen lassen. In diesem Sinn reichte Nationalrat Günter (ldu, BE; Mo.
90.349) eine Motion ein, welche die Durchführung anonymer HIV-Tests bei Rekruten
verlangt. Die Motion wurde nach dem Ausscheiden Günters aus dem Rat
abgeschrieben. 42

MOTION
DATUM: 02.11.1990
MARIANNE BENTELI

Auch in diesem Jahr sorgte die Masernepidemie für verschiedene Vorstösse im
Parlament. So forderte eine Motion Cassis (fdp, TI) (Motion 09.3046) vom Bundesrat die
Erarbeitung eines Eliminationsplanes bezüglich der Masernbekämpfung, die Umsetzung
des Planes gemäss WHO-Vorgaben und eine Elimination der Masern in der Schweiz bis
Ende 2010. Diese Forderungen entstanden, weil die Schweiz im internationalen
Vergleich, was die Masernbekämpfung angeht, sehr schlecht dastehe. Der Bundesrat
schloss sich diesem Vorhaben an und empfahl die Motion zur Annahme. Auch der
Nationalrat ging damit einig und nahm die Motion an. Ebenfalls angenommen haben
beide Ratskammern eine Motion Gutzwiller (fdp, ZH), welche die gleichen Ziele
verfolgte. 43

MOTION
DATUM: 10.12.2009
LINDA ROHRER
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Eine von Damian Müller (fdp, LU) eingereichte Motion zur Eliminierung von Hepatitis
wurde in der Herbstsession 2019 vom Ständerat behandelt. Müller wollte mit seinem
Vorstoss die Erweiterung des Nachfolgeprogramms vom NHPS um virale Hepatitis
erreichen, mit welchem neben HIV nun auch Hepatitis A und B bis 2030 eliminiert
werden sollen. Dies entspreche dem Ziel der WHO und der zivilgesellschaftlichen
Initiative «Schweizer Hepatitis-Strategie». Während die Schweiz bezüglich der
Bekämpfung von HIV eine Vorreiterrolle einnehme, sei dies bei Hepatitis nicht der Fall.
Die beiden Infektionskrankheiten belasteten das Schweizer Gesundheitswesen
gleichermassen, daher sollten sie auch auf die gleiche Ebene gestellt werden, so der
Motionär in der Herbstsession 2019. Landesweit seien 80'000 Personen von
chronischer Hepatitis betroffen. Viele wüssten allerdings nichts von ihrer Erkrankung
und so würden jährlich 200 Leute – gleich viele wie bei Verkehrsunfällen – an einer
viralen Hepatitis sterben. Dabei gebe es gegen Hepatitis B eigentlich eine Impfung und
Hepatitis C sei gut heilbar. Folglich sei die Schliessung von Versorgungslücken, vor allem
in den Bereichen Aufklärung, Testen, Impfen und Behandeln, essentiell. 
Gesundheitsminister Alain Berset unterstützte die Vorlage zwar, merkte jedoch an, dass
die Fälle von Hepatitis B und C in der Schweiz langsam abnähmen. Grund dafür sei
unter anderem die Untersuchung von Schwangeren, die eine Übertragung von Hepatitis
B von der Mutter auf das Kind verhindere. Hepatitis C sei in der Vergangenheit vor allem
durch verunreinigte Blutkonserven sowie nicht ausreichend sterilisierte Nadeln im
medizinischen Bereich wie auch beim Drogenkonsum übertragen worden. Dank der
Einführung von Einmalprodukten habe diese Übertragungsart aber reduziert werden
können. Wie bereits bei der Interpellation Stöckli (sp, BE) zur «Reduktion der
Krankheitslast von nichtübertragbaren Krankheiten» (Ip. 19.3706) sehe der Bundesrat
zwar eine möglichst effektive Durchführung der Vorsorge, nicht aber eine
Vorsorgeuntersuchung für die gesamte Bevölkerung vor. Im Anschluss an diese Worte
nahm der Ständerat die Motion stillschweigend an. 44

MOTION
DATUM: 12.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem der Ständerat eine Motion Müller (fdp, LU) zur Eliminierung von Hepatitis
stillschweigend angenommen hatte, empfahl im Februar 2020 auch eine einstimmige
SGK-NR ihrem Rat den Vorstoss zur Annahme. Die Kommission begrüsste in ihrem
Bericht, dass virale Hepatitiden ins Nationale Programm zu Überwachung, Verhütung
und Bekämpfung sexuell übertragbarer Infektionen 2022-2030 (NAPS), das derzeit
erarbeitet werde, einbezogen werden sollen. Ihrer Meinung nach stelle dies einen
entscheidenden Beitrag zur Eliminierung von Hepatitis B und C in der Schweiz dar. In
der Sommersession 2020 folgte der Nationalrat diesem Entscheid und nahm die Motion
diskussionslos an. 45

MOTION
DATUM: 02.06.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Suchtmittel

Klar zum Ausdruck kam, dass die Parlamentarier ein stärkeres Engagement des Bundes
bei der Prävention wünschen. So wurde eine zu Beginn des Jahres von Nationalrat
Rychen (svp, BE) und 106 Mitunterzeichnern eingereichte Motion (Mo. 90.313) mit dem
Auftrag, eine breitangelegte nationale Kampagne gegen den Drogenmissbrauch nach
dem Vorbild der AIDS-Kampagne einzuleiten, rasch und diskussionslos von beiden
Räten überwiesen. 

Bereits im Herbst stellte das BAG seine diesbezüglichen Vorstellungen vor. Danach soll
der Bund nach der Weiterbildungsoffensive nun eine «Drogenoffensive» starten, ein
auf CHF 45 Mio. veranschlagtes Fünfjahresprogramm im Bereich der Primärprävention.
Gleichzeitig regte das Amt an, eine Dokumentations- und Informationsstelle
einzurichten, wie dies im BetmG auch vorgesehen ist, und ein Nationales
Forschungsprogramm (NFP) über Drogenfragen auszuschreiben. 46

MOTION
DATUM: 29.11.1990
MARIANNE BENTELI

Da aber in der Debatte praktisch alle Votanten die gesundheitsschädigende Wirkung
des Rauchens unterstrichen hatten, überwies der Rat eine Motion seiner
vorberatenden Kommission, welche den Bundesrat auffordert, eine Vorlage
auszuarbeiten, damit aus der Tabaksteuer ein angemessener Anteil für
Gesundheitserziehung und Prävention zur Verfügung gestellt werden könne, wobei die
Leistung nicht zu Lasten der Ablieferung an die AHV/IV gehen dürfe. Gegen den Willen
des Bundesrates, der darauf hinwies, dass dafür eine Verfassungsänderung notwendig
wäre, da Art. 34 BV alle Mittel aus der Tabaksteuer zweckgebunden der AHV und IV
zuweist, wurde die Motion, wenn auch nur knapp, angenommen. 47

MOTION
DATUM: 02.06.1993
MARIANNE BENTELI
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In der Wintersession 1993 reichte die CVP-Fraktion eine Motion ein mit der Forderung,
möglichst rasch ein Suchtpräventionsgesetz auszuarbeiten. Ziel ist eine
gesamtschweizerische Koordination der Massnahmen zur Bekämpfung illegaler Drogen
und gegen den Missbrauch von Medikamenten, Alkohol und Tabak. Zur Finanzierung der
Präventionsmassnahmen sollen konfiszierte Drogengelder verwendet werden. 48

MOTION
DATUM: 15.10.1993
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an seine Drogendebatte in der Herbstsession 1994 überwies der
Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates, der Umwandlung in ein Postulat
beantragt hatte, mit 78 zu 34 Stimmen eine Motion der CVP-Fraktion für die
Ausarbeitung eines Suchtpräventionsgesetzes. Das neue Gesetz soll schwergewichtig
eine gesamtschweizerisch koordinierte Politik zur Drogenbekämpfung und
Drogenprävention anstreben und dabei im Sinn einer ganzheitlich orientierten
Suchtprävention flankierende Massnahmen zur Förderung des verantwortlichen
Umgangs mit Sucht und/oder Genussmitteln ganz allgemein einbeziehen. 49

MOTION
DATUM: 06.10.1994
MARIANNE BENTELI

Auch im Parlament fand das BAG Unterstützung. Mit einer Motion wollte Nationalrat
Grobet (pda, GE) den Bundesrat verpflichten, die Tabakwerbung an öffentlichen Orten
zu verbieten und auf dem Verkauf von Zigaretten eine Abgabe zu erheben, die dazu
dienen sollte, eine Dauerkampagne über die Gefahren des Tabakmissbrauchs zu
finanzieren und den Krankenkassen Beiträge an die Kosten zu leisten, die ihnen durch
Krankheiten infolge von Tabakmissbrauch entstehen. Der Bundesrat zeigte sich zwar
durchaus offen für diese Forderungen, wollte sich im Detail aber nicht die Hände
binden lassen, weshalb er erfolgreich Umwandlung in ein Postulat beantragte. 50

MOTION
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Im Sommer 2020 verlangte Benjamin Roduit (mitte, VS) mittels Motion ein Verbot von
Zusatzstoffen in Tabakprodukten und elektronischen Zigaretten, die das
Suchtpotential oder die Toxizität erhöhen. Zudem wollte er das «Inverkehrbringen […]
von Rauchtabakerzeugnissen mit einem charakteristischen Aroma» verbieten. Als
Grund führte er in der Sommersession 2022 unter anderem die erhöhte Suchtwirkung,
die mit dem Konsum solcher Produkte einhergehe, an. Denn durch die hinzugefügten
Stoffe würden beispielsweise der Hustenreiz unterdrückt und die Nikotinaufnahme
erleichtert. Ausserdem realisierten die Konsumentinnen und Konsumenten durch das
Aroma den Schaden, welchen sie ihrem Körper zufügten, weniger stark. Besonders
davon betroffen seien junge Menschen. So zeige etwa eine US-amerikanische Umfrage,
dass vier von fünf Jugendlichen, die mit dem Rauchen beginnen, zu einem
aromatisierten Produkt greifen würden. Unter anderem in der Europäischen Union,
Grossbritannien, Nordirland und Kanada seien diese Zusatzstoffe bereits seit einigen
Jahren verboten. Sehe man hierzulande von einem Verbot ab, beschafften sich die
europäischen Jugendlichen in Zukunft aromatisierte Zigaretten aus der Schweiz, so der
Motionär weiter. Das Anliegen sei bereits im Zusammenhang mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabak» diskutiert worden.
Mit der Absicht, den Gegenentwurf zur Volksinitiative nicht allzu fest zu verschärfen, sei
der Punkt damals jedoch nicht aufgenommen worden. Nach Annahme der Initiative
solle dieser Punkt nun jedoch noch geklärt werden. Gesundheitsminister Berset
erachtete das Anliegen des Motionärs als wichtig. Die Situation habe sich seit der ersten
Bundesratsvorlage zum Tabakproduktegesetz 2015 allerdings stark verändert und es
wäre nun für den Bundesrat in Anbetracht der vom Parlament verabschiedeten
Regelungen schwierig, diese Motion umzusetzen. Mit 89 zu 81 Stimmen (bei 15
Enthaltungen) nahm der Nationalrat die Motion an. Dabei stimmten lediglich die GLP-
und die Grünen-Fraktion geschlossen – sie sprachen sich für die Motion aus –, alle
übrigen Fraktionen zeigten sich gespalten. Die Mitglieder der SP- und der Mitte-
Fraktion stimmten mehrheitlich für Annahme, die Mitglieder der SVP- und der
FDP.Liberalen-Fraktion mehrheitlich für Ablehnung. 51

MOTION
DATUM: 01.06.2022
JOËLLE SCHNEUWLY
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Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

In der Sommersession 2022 nahm auch der Ständerat eine Motion Streiff-Feller (evp,
BE) an, die gefordert hatte, ein Konzept für ein Frauenmuseum zu erarbeiten. Dennoch
blieb unklar, ob es nun bald ein solches «Haus der Frauengeschichte» geben wird, denn
der Ständerat stimmte der Motion mit einer wesentlichen Änderung zu: Auf Antrag
seiner einstimmigen WBK beschloss der Ständerat diskussionslos, die Motion so
abzuändern, dass der Bundesrat durch deren Annahme verpflichtet wäre, zur Wahrung
des kulturellen Erbes ein «Konzept für ein Netzwerk Dritter über die Geschichte der
Gleichstellung von Mann und Frau in der Schweiz» zu erarbeiten und dieses Netzwerk
finanziell zu unterstützen. Die Schaffung eines solchen Netzwerkes im Unterschied zur
Einrichtung eines nationalen Frauenmuseums erachtete die Kommission als
nachhaltiger sowie «wesentlich dynamischer und zukunftsgerichteter». Die
abgeänderte Motion geht somit zurück an den Nationalrat. 52

MOTION
DATUM: 30.05.2022
MARLÈNE GERBER

In der Herbstsession 2022 stimmte der Nationalrat nach Abänderung durch den
Ständerat erneut über eine Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur Erarbeitung eines
Konzepts für ein Frauenmuseum ab. Während sich die Kommissionsmehrheit der WBK-
NR in der Vorberatung für die Annahme des abgeänderten Vorstosses ausgesprochen
hatte, stellte eine Minderheit Tuena (svp, ZH) die Notwendigkeit und den Nutzen des
vom Ständerat vorgeschlagenen Netzwerks in Frage, da «diese Hürden [in Zeiten der
Gleichberechtigung] eigentlich überwunden sein» sollten. Zudem störte sich der
Minderheitensprecher an den hohen Mehrkosten des Vorstosses, zumal man im
Moment mit Ausgaben zurückhaltend sein müsse. Bundesrat Berset äusserte in der
parlamentarischen Debatte den Wunsch, die Geschichte der Frauen in der Schweiz
lieber an vielen unterschiedlichen Orten zur Schau zu stellen statt in einer speziell dafür
konzipierten Institution. Entgegen des Antrags des Bundesrats und der
Kommissionsminderheit nahm der Nationalrat den Vorstoss mit 119 zu 68 Stimmen bei 2
Enthaltungen an. Einzig die geschlossen stimmende SVP-, eine knappe Minderheit der
FDP.Liberalen- und ein Mitglied der Mitte-Fraktion lehnten die Motion in der grossen
Kammer ab. 53

MOTION
DATUM: 14.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Alterspolitik

Nach dem Nationalrat im Vorjahr überwies auch der Ständerat im Einvernehmen mit
dem Bundesrat diskussionslos eine Motion Heim (sp, SO), welche eine nationale
Präventionskampagne zur Förderung der Gesundheit und der Autonomie im Alter
verlangt. Nach den Ausführungen der Kommissionssprecherin soll eine nationale
Präventionsstrategie dazu beitragen, das Pflegerisiko zu mindern oder zumindest
hinauszuzögern. Damit kann auch der Anstieg der Gesundheits- und Pflegekosten
wirksam gebremst werden. 54

MOTION
DATUM: 15.06.2006
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Die WBK-NR reichte im Januar 2021 eine Motion zur Kulturvermittlung zugunsten des
literarischen und kulturellen Erbes durch Buchhandlungen ein, mit der sie den
Bundesrat dazu aufforderte, in der nächsten Kulturbotschaft ab 2025 eine
Unterstützung für Buchhandlungen nach dem Subsidiaritätsprinzip einzubauen. Dies sei
nötig, da Buchhandlungen einen wichtigen Beitrag zur Kultur der Schweiz leisteten und
langsam aber sicher verschwinden würden. So hätten vor 20 Jahren noch über 600
existiert, während es heute noch gerade 394 Buchhandlungen gebe, wie Matthias
Aebischer (sp, BE) als Sprecher der Kommissionsmehrheit argumentierte.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da die Bedeutung der
Buchhandlungen in der Schweiz bereits in der Kulturbotschaft 2021-2024 anerkannt
worden sei. Jedoch könne keine Unterstützung auf nationaler Ebene gewährt werden,
da die Kulturförderung erstens in der Verantwortlichkeit der Kantone liege, es zweitens
nicht möglich sei, einen einzelnen Kultursektor bevorzugt zu behandeln, es sich drittens
um privatwirtschaftliche Unternehmen handle, welche eine eigene unternehmerische

MOTION
DATUM: 16.06.2021
SARAH KUHN
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Verantwortung trügen, und die Buchhandlungen viertens aufgrund der Möglichkeit des
Onlineversandes während der Pandemie besser gestellt gewesen seien als andere
Kultursektoren. Dadurch sei eine solche Vorrangstellung der Buchhandlungen nicht zu
rechtfertigen, wie Bundesrat Alain Berset in der Ratsdebatte erläuterte. Phillip Kutter
(mitte, ZH) stimmte der Argumentation des Bundesrates als Vertreter der
Kommissionsminderheit, welche Ablehnung der Motion beantragte, zu. Ergänzend hielt
er fest, dass diese Motion die nächste Kulturbotschaft negativ beeinflussen würde, da
es zentral sei, diese jeweils als Gesamtes zu betrachten. Durch eine isolierte
Vorwegnahme einzelner Anliegen würde dies jedoch  unmöglich gemacht. Der
Nationalrat folgte der Empfehlung des Bundesrates sowie der Minderheit Kutter und
lehnte die Motion in der Sommersession 2021 mit 94 zu 84 Stimmen bei 7 Enthaltungen
ab. 55

Kulturpolitik

Obwohl ein Archiv für Tondokumente einen wichtigen Beitrag zu einer nationalen
Kulturpolitik leisten könnte, gelingt es der Landesphonothek in Lugano aus finanziellen
und räumlichen Gründen kaum, ihren Hauptaufgaben nachzukommen. Als
geographisches Gegengewicht zur Landesbibliothek in Bern und zur Cinémathèque in
Lausanne nahm die Landesphonothek 1987 Sitz in Lugano. Von Anfang an kämpfte die
Stiftung, die vom Bund, vom Kanton Tessin sowie von der Stadt Lugano finanziell
getragen wird, mit materiellen Schwierigkeiten. Mit der für 1991 erfolgten Aufstockung
der Beiträge von 450'000 auf 900'000 Fr. können nun wenigstens die wichtigsten
Bedürfnisse dieser Institution befriedigt werden. Unterstützung erhielten die Anliegen
der Stiftung auch durch eine im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion, die den
Bundesrat beauftragt, nach Lösungen für die Schaffung einer zentralen Phono- und
Videothek zu suchen; der Ständerat überwies diesen Vorstoss allerdings nur in der
unverbindlicheren Form eines Postulates. 56

MOTION
DATUM: 19.09.1990
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Portmann (cvp, GR), mit welcher der Bundesrat aufgefordert wird, dem
Parlament gestützt auf das Unesco-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und
Naturgutes der Welt eine Botschaft mit dem Antrag zu unterbreiten, der Stiftung für die
als Weltkulturgut eingestufte Klosteranlage St. Johann in Müstair (GR) einen
Sonderbeitrag von 7 Mio Fr. zu gewähren, wurde vom Nationalrat als Postulat
überwiesen. Ständerat Cottier (cvp, FR) reichte ein Postulat ein, welches den Bundesrat
ersucht zu prüfen, mit welchen Massnahmen der Bund zum Schutz der Kulturgüter vor
einer Gefährdung durch die rasche Zunahme des Schadstoffgehalts in der Atmosphäre
beitragen kann. 57

MOTION
DATUM: 14.12.1990
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an diese Vorlage behandelte der Ständerat eine Motion von Pro Helvetia-
Präsidentin Rosmarie Simmen (cvp, SO), welche eine indirekte Kulturförderung durch
eine staatliche Versicherungsrisikogarantie für kulturelle Veranstaltungen sowie
fiskalische Entlastungen bei individueller oder kollektiver Kulturförderung verlangte.
Bundesrätin Dreifuss begrüsste diese Vorschläge und zeigte sich bereit, auch weitere
Modelle indirekter Kulturförderung zu prüfen. Weil aber der Bund vor Annahme des
bereinigten Kulturförderungsartikels keine eigentliche Kulturkompetenz hat, bat sie
erfolgreich um Überweisung in der nicht bindenden Postulatsform. 58

MOTION
DATUM: 09.06.1993
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat nahm zudem gegen den Willen des Bundesrates, welcher Umwandlung
in ein Postulat beantragt hatte, eine Motion Grossenbacher (cvp, SO) an, welche den
Bundesrat verpflichtet, möglichst schnell gesetzliche Bestimmungen zu schaffen, die
einer weiteren Entwicklung des illegalen Kunst- und Kulturobjekthandels in der
Schweiz entgegenwirken, sofort die Ratifizierung der genannten Unesco-Konvention an
die Hand zu nehmen sowie kantonale Aufklärungskampagnen über die Bedeutung des
kantonalen Kulturgüterschutzes anzuregen und zu fördern. In der Wintersession
überwies auch der Ständerat die beiden ersten Punkte des Vorstosses in der
verbindlichen Form, die Forderung nach kantonalen Aufklärungskampagnen hingegen
nur als Postulat. 59

MOTION
DATUM: 06.12.1993
MARIANNE BENTELI
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Im Sommer 2000, als der Stiftungsrat der Pro Helvetia sehr kontrovers über eine
Neuausrichtung und Bereinigung der Strukturen diskutierte, hatte Nationalrat Zbinden
(sp, AG) eine Motion eingereicht, in welcher er eine stärkere Einflussnahme der
Bundesbehörden auf die Arbeit der Stiftung und allenfalls eine Neufassung des
gesetzlichen Auftrags verlangte. In seiner Antwort vom Herbst des gleichen Jahres
verwies der Bundesrat darauf, dass die Pro Helvetia eine autonome Stiftung der
Eidgenossenschaft ist, weshalb eine Einmischung des Bundes in die stiftungsinterne
Meinungsbildung grundsätzlich nicht opportun sei. Auf seinen Antrag – und weil die
Reform 2001 zum Abschluss gekommen war – überwies der Nationalrat den Vorstoss
lediglich als Postulat. 60

MOTION
DATUM: 18.03.2002
MARIANNE BENTELI

In der Aprilsession des Nationalrates thematisierten verschiedene Vorstösse die
Kulturpolitik des Bundes. Mit einer Motion verlangte Widmer (sp, LU), der Bundesrat
solle die Massnahmen zur Rettung des audiovisuellen Kulturguts massiv verstärken und
dazu allenfalls die gesetzlichen Grundlagen erweitern. In seiner Stellungnahme
erinnerte der Bundesrat an bereits unternommene Anstrengungen, insbesondere die
Gründung des Vereins «Memoriav» und dessen substanzielle Finanzierung durch den
Bund (jährlich CHF 1'878'000 für die Periode 1998-2001). Bundesrätin Dreifuss stellte
einen weiteren Bericht in Aussicht, auf dessen Grundlage – und voraussichtlich im
Rahmen des geplanten Kulturförderungsgesetzes – eine gesetzliche Regelung für die
Stärkung des audiovisuellen Kulturguts vorbereitet werden soll. Mittelfristig möchte der
Bundesrat sein finanzielles Engagement für «Memoriav» noch leicht anheben. 

Ausgehend von einer Interpellation Galli (cvp, BE) (Ip 01.3374) ersuchte Müller-Hemmi
(sp, ZH) den Bundesrat ebenfalls mit einer Motion (Mo.01.3461), die Richtlinien zur
Unterstützung kultureller Organisationen von nationaler Bedeutung im Sinn von mehr
Sicherheit für ihre Finanz- und Tätigkeitsplanung abzuändern sowie den dafür
vorgesehenen Kredit, der in den letzten Jahren eingefrorenen worden war, wieder
substantiell zu erhöhen. Auf Antrag des Bundesrates wurden beide Motionen als
Postulate gutgeheissen. In diesem Rahmen beantwortete der Bundesrat auch eine
Interpellation Gysin (sp, BS) zur Musikförderung (Ip.01.3322). 61

MOTION
DATUM: 16.04.2002
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion der WBK des Nationalrates wurde der Bundesrat beauftragt, für die
Sicherung, Erschliessung und Vermittlung der audiovisuellen Quellen in allen seinen
Zuständigkeitsbereichen entsprechende gesetzliche Grundlagen zu erarbeiten. Die
Regierung verwies auf das Engagement des Bundes in der Stiftung Schweizerisches
Filmarchiv, dem der Bund neben jährlichen Finanzhilfen von knapp CHF 2 Mio. das
Archivgebäude in Penthaz (VD) unentgeltlich zur Verfügung stellt, sowie im Verein
Memoriav, der für die Periode 2002-2006 mit jährlich CHF 3 Mio. aus den Budgets der
Bundesämter für Kultur und Kommunikation sowie des Schweizerischen Bundesarchivs
unterstützt wird. Ihrer Ansicht nach bilden das Bundesgesetz über die Landesbibliothek
und das Filmgesetz eine ausreichende rechtliche Grundlagen für die Gewährung von
Finanzhilfen; in der laufenden Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen werde zudem auch die Erhaltung von audiovisuellen Programmen geregelt.
Weil sich der Bundesrat vorbehalten wollte, das Thema allenfalls umfassender bei der
gesetzlichen Umsetzung des Kulturartikels der Bundesverfassung zu regeln, beantragte
er erfolglos Umwandlung in ein Postulat. Der Nationalrat war der Auffassung, dass
gerade der Verein Memoriav eine klarere gesetzliche Grundlage brauche, um seine
Finanzierung über das Jahr 2006 hinaus sicherzustellen, und nahm den Vorstoss mit
deutlichem Mehr an. Der Ständerat teilte diese Auffassung und überwies die Motion
ebenfalls. 62

MOTION
DATUM: 21.09.2004
MARIANNE BENTELI

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat stimmten beide Kammern einer Motion Zisyadis
(pda, VD) zu, welche die Regierung aufordert, jene Massnahmen zu ergreifen, die
notwendig sind, damit die Weinberge des Lavaux (VD) in die Unesco-Liste des Natur-
und Kulturerbes der Welt aufgenommen werden können. 63

MOTION
DATUM: 15.12.2004
MARIANNE BENTELI
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Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK-NR)
verlangte in einer Motion verstärkte Massnahmen gegen den Kulturgüterraub in Syrien
und im Irak. Gestützt auf das Kulturgütertransfergesetz und das Embargogesetz will der
Vorstoss der Schweiz den Import und Handel von Kulturgütern aus Syrien und dem Irak
verbieten. Weiter fordert die Motion den Bundesrat zur Schaffung eines Bergungsortes
auf, wie dies das neue Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten
Konflikten (KGSG) vorsieht. Der Bundesrat befürwortete das Anliegen im Sinne des
Kulturgüterschutzes und hielt in seiner Antwort fest, dass lediglich die
Sanktionsverordnung zu Syrien angepasst werden müsse; Wirtschaftssanktionen
gegenüber dem Irak würden den Handel mit gestohlenen Kulturgütern bereits explizit
untersagen. Mit erwähnter gesetzlicher Anpassung soll die Lücke zum EU-Recht
geschlossen werden, welches auch für Syrien bereits über griffige Massnahmen zur
Verhinderung von Kulturgüterhandel verfüge. Die Evaluation für einen möglichen
Bergungsort von ausländischen Kulturgütern, wie dies das neue KGSG will, sei bereits im
Gange. In diesem Bereich bestünde somit kein Handlungsbedarf. Eine bürgerliche
Kommissionsminderheit Mörgeli (svp, ZH) beantragte die Ablehnung der Motion. Die
Minderheit sah bei deren Annahme unter anderem die neutrale Haltung der Schweiz
sowie die Wirtschaftsfreiheit gefährdet. Sie wies darauf hin, dass für Syrien und im
Gegensatz zum Irak von Seiten der UNO kein Mandat zum Kunsthandelsboykott bestehe.
Trotz diesen Entgegnungen nahm der Nationalrat die Motion mit 113 zu 65 Stimmen bei
4 Enthaltungen an. Gegen das Vorhaben stemmte sich die SVP. Die Fraktion der FDP-
Liberalen zeigte sich gespalten. 64

MOTION
DATUM: 01.12.2014
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession 2015 überwies der Ständerat als Zweitrat eine Motion der WBK-
NR, welche von der Schweiz verstärkte Massnahmen zur Verhinderung des illegalen
Imports und Handels mit gestohlenen Kulturgütern aus Syrien und dem Irak fordert.
Bei ihrem Entscheid stützte sich die Kantonskammer auf einen Bericht der eigenen
WBK, die das Anliegen ihrer Schwesterkommission jedoch nur mit Stichentscheid der
Präsidentin Géraldine Savary (sp, VD) zur Annahme empfahl. Die starke
Kommissionsminderheit plädierte auf Ablehnung des Anliegens, da der Bundesrat die
Forderungen der Motion zum Zeitpunkt der Beratung teilweise bereits umgesetzt sowie
weitere Massnahmen geplant hatte. Die knappe Kommissionsmehrheit vertrat die
Ansicht, die Annahme der Motion entfalte eine starke Signalwirkung. 65

MOTION
DATUM: 03.03.2015
MARLÈNE GERBER

In seinem Bericht zu Motionen und Postulaten beantragte der Bundesrat die
Abschreibung der Motion der WBK-NR zu gestohlenen Kulturgütern aus Syrien und
dem Irak. Die Forderung der Motion sei bereits im Rahmen der Änderung der
Verordnung über die Massnahmen zu Syrien erfüllt worden. Bezüglich des geforderten
Bergungsortes ("Safe Haven") für bedrohte Kulturgüter hätten das EDA und das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz die UNESCO bereits informiert. Beide Kammern
kamen dem Anliegen nach und schrieben die Motion ab. 66

MOTION
DATUM: 13.06.2016
MELIKE GÖKCE

Die SPK-NR reichte im Herbst 2016 eine Motion ein, mit welcher sie den Erhalt des
Polit-Forums Käfigturm absichern wollte. Sie forderte sowohl den Bundesrat als auch
die Ratsbüros auf, sich ab 2018 im Rahmen eines mindestens vier Jahre dauernden
Leistungsvertrags finanziell an einer von Kanton, Stadt und Burgergemeinde Bern sowie
kirchlichen Organisationen zu gründenden Stiftung zu beteiligen. Bereits im
Spätsommer hatte die SPK-SR eine gleichlautende Motion (16.3627) eingereicht.
Während diese aber von der gesamten Kommission unterstützt wurde, beantragte in
der Nationalratskommission eine bürgerliche Minderheit (14 zu 10 Stimmen) – angeführt
von der SVP –, die Motion abzulehnen. 
Der Stein des Anstosses liegt in den Entlastungsmassnahmen, welche im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms 2017–2019 angesetzt wurden: Ursprünglich sollte diese für
die politische Bildung der gesamten Schweizer Bevölkerung so wichtige Institution per
Ende 2016 eingestellt werden. Da sich aber aus der Politik und der Zivilgesellschaft
grosser Widerstand erhoben hatte, willigte der Bundesrat ein, das Forum für ein
weiteres Jahr weiterzuführen, um die Möglichkeit einer adäquaten Nachfolgeregelung
zu gewährleisten. Dass sich der Bundesrat nach 2018 aber gänzlich aus der
Verantwortung ziehen möchte, wollen die Motionäre so nicht hinnehmen. Die vier
bereits zuvor erwähnten bernischen Institutionen haben sich, zwecks Gründung einer
entsprechenden Stiftung, zusammengeschlossen und sind bereit, jährlich je CHF
150'000 für den Erhalt der Forums beizusteuern. Diese könnten sich aber nur dann
diesem Engagement verpflichten, wenn sie die Zusage des Bundes hätten, sich

MOTION
DATUM: 14.12.2016
MELIKE GÖKCE
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ebenfalls jährlich mit rund CHF 400'000 an dieser Verbundlösung zu beteiligen.
Sowohl der Bundesrat als auch die Ratsbüros beantragten die Ablehnung der Motion.
Die von ihnen ergriffene Massnahme entspreche genau der stets vom Parlament
angeführten Forderung des Aufgabenverzichts und sei auch im Sinne der durch den
Finanzplan 2018–2020 vorgegebenen Schuldenbremse unvermeidlich. Zudem sei bis
anhin keine gesetzliche Grundlage vonnöten gewesen, da das Forum im Rahmen der
Bedarfsverwaltung betrieben wurde. Für die geforderte Subventionierung externer
Institutionen sei eine solche Grundlage aber explizit erforderlich, müsste jedoch zuerst
geschaffen werden. Das Ratsbüro des Nationalrates betonte indessen, dass dieser
Rückzug keinesfalls gleichbedeutend mit dem expliziten Aufgabenverzicht der
Vermittlung von politischem Wissen um die Funktionsweise der hiesigen Institutionen
sei. Die Arbeit des Polit-Forums könne an den eigentlichen Ort des Geschehens – ins
Parlamentsgebäude – verlagert und dort in Abstimmung mit bestehenden
Informationstätigkeiten weiterentwickelt werden.
Das Anliegen der Motionäre wurde gleichentags sowohl im Nationalrat (82 zu 103
Stimmen bei einer Enthaltung), als auch im Ständerat (14 zu 18 Stimmen bei einer
Enthaltung) abgelehnt. 67

Im Winter 2017 fand der Israelisch-Palästinensische Konflikt auf aussergewöhnliche Art
und Weise seinen Einzug in die parlamentarische Debatte in Bundesbern. Mittels einer
Motion wollte Nationalrat Quadri (lega, TI) den Bundesrat damit beauftragen, den
Austritt der Schweiz aus der Unesco zu beschliessen. Der Motionär verwies auf diverse
Initiativen, welche von der Sonderorganisation der UNO angestossen worden waren und
mit der Neutralität der Schweiz schlichtweg nicht vereinbar seien; sei dies nun die
Resolution «Besetztes Palästina», welche vorsieht, dass Ost-Jerusalem und das Gebiet
der Al-Aksa-Moschee ausschliesslich als arabisch angesehen werden, oder die
Bezeichnung der Patriarchengräber in Hebron als muslimisches Kulturerbe: Die Unesco
versuche lediglich 3000 Jahre Geschichte auszulöschen, indem sie mit ihrem Vorgehen
historische Fakten verleugne. Daher sei der Verbleib der Schweiz in der Unesco unter
diesen Bedingungen nicht mit dem Neutralitätsgebot vereinbar, weshalb man dem
Beispiel der USA und Israels folgen und aus der Organisation austreten solle.
In seiner Stellungnahme vom Februar 2018 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion. Der Auftrag der Unesco sei es, durch internationale Zusammenarbeit zu
Frieden und nachhaltiger Entwicklung in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur
und Kommunikation beizutragen, wozu auch der Schutz und die Wahrung des
Welterbes zählten. Besonders dort, wo Kulturgüter sich in Konfliktzonen befänden,
spiele die Organisation eine bedeutende Rolle in der Dialogprofilierung zwischen den
Konfliktparteien, womit der Schutz des Kulturerbes gefördert werden könne. Daher
stelle der Bundesrat das Engagement der Schweiz für die UN-Organisation nicht
infrage. 
Der Austritt der USA und die jüngst ihrerseits erfolgte Anerkennung Jerusalems als
Hauptstadt Israels beeinträchtigten gemäss dem Bundesrat den zuvor über den
Verhandlungsweg erreichten Frieden der Zweistaatenlösung. Die Schweiz habe zur
Kenntnis genommen, dass bezüglich der geweihten Stätten in Jerusalem der Status quo
gewahrt werden soll. Schon seit geraumer Zeit unterstütze sie die Entsendung einer
unabhängigen Mission zur faktenbasierten Lagebeurteilung und wie Bundesrat Cassis in
der anschliessenden Nationalratsdebatte im Juni auch anführte, anerkenne die
angesprochene Resolution die Bedeutung der Altstadt von Jerusalem und ihrer Mauern
für sämtliche monotheistischen Religionen. Ebenso wurde bei der Aufnahme der
Altstadt von Hebron in die Welterbeliste darauf verwiesen, dass es sich hierbei um eine
Stätte handle, die allen drei Religionen zur Ausübung der jeweiligen Riten und Praktiken
frei zugänglich sei. Mit ihrem Verbleib in der Unesco solle die Schweiz dafür Sorge
tragen, dass diese auch effizient und richtig funktioniert.
Im Nationalrat schienen die bundesrätlichen Argumente auf Anklang zu stossen: Die
Motion wurde mit 127 zu 54 Stimmen bei 11 Enthaltungen und ohne weitere
Wortmeldungen abgelehnt. 68

MOTION
DATUM: 05.06.2018
MELIKE GÖKCE

Dass die in der Bundesstadt Bern ansässige Reitschule kein unbeschriebenes Blatt ist,
ist wohl weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ebenso bekannt ist, dass sie seit eh
und je gerade dem rechtsbürgerlichen Lager ein Dorn im Auge ist. Daher schien es
naheliegend, dass gerade SVP-Nationalrat Andreas Glarner (AG) mit einer Motion an den
Bundesrat herantrat, mit der die Auszahlung der Kulturabgeltung des Bundes an die
Stadt Bern von der «Wiederherstellung der durch die Reitschule gestörten öffentlichen
Ordnung» abhängig gemacht werden sollte.

MOTION
DATUM: 19.03.2019
MELIKE GÖKCE
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Die jährlichen Beiträge von rund CHF 1 Mio. vom Bund an die Stadt Bern, die sie für die
erbrachten besonderen kulturellen Leistungen erhält, sollen laut Glarner so lange
ausgesetzt werden, «[...] bis die öffentliche Ordnung wieder dauerhaft hergestellt ist,
die Reitschule keinen Rückzugsort für Rechtsbrecher mehr darstellt, aus ihr keine
Aufrufe zur Gewalt mehr ergehen, die Reitschule, deren Bewohner, Benutzer, Areale
und Räumlichkeiten regelmässig und ungehindert kontrolliert werden können und die
verfassungsrechtlich garantierte Versammlungsfreiheit für alle demokratisch
legitimierten Gruppierungen wieder ungehindert möglich ist.»
Dem Bundesrat schien dieser Vorstoss aber mehr einem Vergleich von Äpfeln mit
Birnen gleichzukommen, weshalb er die Motion mit einer sehr prägnanten
Argumentation zur Ablehnung beantragte: Die zwischen der Stadt Bern und dem BAK
bestehende Leistungsvereinbarung, welche die Verwendung der Finanzhilfe regelt,
berücksichtigt die Reitschule nicht als eine der zu unterstützenden Kulturinstitutionen.
Der Bundesrat erachtete es bereits im Grundsatz als verfehlt, dass die Ausrichtung
einer Subvention an sachfremde Voraussetzungen geknüpft werde.
Auch im Nationalrat wurde die Motion mit wenig Wohlwollen aufgenommen: Sie wurde
mit 118 zu 63 Stimmen verworfen, wobei sämtliche befürwortenden Stimmen der SVP-
Fraktion zuzuschreiben waren. 69

Eine im Sommer 2018 eingereichte Motion Bendahan (sp, VD) zur Regelung von
Mikrotransaktionen mit realem Geld in Videospielen wurde in der Sommersession
2020 unbehandelt abgeschrieben. Der Bundesrat hätte bestimmen sollen, welche
Arten von Mikrotransaktionen den Geldspielen ähnlich sind und als solche reguliert
werden müssten. Besonderes Augenmerk hätte auf Realgeldtransaktionen gelegt
werden sollen, die den Spielenden einen Spielvorteil verschaffen, auf
Transaktionssysteme, die ein Suchtverhalten generieren können, und auf Transaktionen,
die speziell auf Minderjährige ausgerichtet sind. 
Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vom August 2018 die Motion zur
Ablehnung empfohlen. Mit Verweis auf die im Juni 2018 angenommene Vorlage zum
Geldspielgesetz argumentierte er, dass die Prüfung, ob Mikrotransaktionen die
Definitionsmerkmale eines Geldspieles erfüllten, den Geldspielaufsichtsbehörden
obliege. Sollte eine entsprechende Qualifizierung ausgemacht werden, müssten die
entsprechenden Bewilligungen eingeholt und Schutzvorgaben eingehalten werden. Da
sich der Bereich der Mikrotransaktionen rasch weiterentwickle, sei es nicht
angemessen, über die bestehenden Rahmenbedingungen hinaus abstrakte Regelungen
anzubringen. 70

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MELIKE GÖKCE

Eine im Frühjahr 2018 eingereichte Motion Fluri (fdp, SO), die eine vollständige und
unverzügliche Umsetzung der in den Artikeln 16 und 16a der Filmverordnung (FiV)
festgehaltenen Meldepflicht für Unternehmen verlangte, wurde in der Sommersession
2020 unbehandelt abgeschrieben. Der Vorstoss fokussierte auf alle drei
Verwertungsbereiche – Kino, elektronische Abruf- und Abonnentendienste sowie
Tonbildträger.
In seiner Stellungnahme vom Mai 2018 hatte der Bundesrat die Motion zur Ablehnung
beantragt. Die Meldepflicht – also die Angaben zum filmischen Endprodukt und dessen
Verwendung bei den zuständigen Behörden, beispielsweise Originaltitel und -sprache,
Filmgenre, Anzahl Vorführungen, vorgeführte Sprachversionen etc. –  für Tonbildträger
sei aufgrund der Motion 12.4017 im Rahmen der Kulturbotschaft 2016–2020 im
Filmgesetz verankert worden. Die Umsetzung der statistischen Erhebungen zur
Meldepflicht hätte aufgrund mangelnder Ressourcen und einer ungenügenden
Rücklaufquote seitens der meldepflichtigen Betriebe noch nicht realisiert werden
können. Auf ein entsprechendes Informationsschreiben an die Verbände des
Einzelhandels habe man nicht genügend Rückmeldung erhalten. Bezüglich der
meldepflichtigen elektronischen Plattformen hätten aber die relevanten Ermittlungen
mit den verfügbaren Ressourcen abgewickelt werden können. Das BAK und das BFS
hätten die wichtigsten nationalen und internationalen Anbieter ausfindig machen
können und würden die ersten Erhebungen für das Jahr 2017 im ersten Halbjahr 2018
durchführen. 71
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Die Mitte März 2020 vom Bundesrat aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeführte
Notverordnung hatte unter anderem auch im Kulturbereich zu einem enormen
Leidensdruck geführt. Nicht nur, dass die Bevölkerung ihr Kulturbedürfnis nicht mehr
erfüllen könne, sondern auch, dass sich Kulturbetriebe sowie Kulturschaffende in ihrer
Existenz bedroht sehen, veranlassten Nationalrätin Sibel Arslan (basta, BS) zur
Einreichung einer Motion, mit der die Durchführung kultureller Veranstaltungen unter
Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen im Sinne einer Ausnahme wieder erlaubt
werden soll. Auch wenn der Bundesrat zwischenzeitlich über diverse
Lockerungsmassnahmen verfügt habe, von denen beispielsweise die Museen profitieren
konnten, seien diese für einen Grossteil des Kulturbereiches ferne Realität, da
gegenwärtig noch immer zur Frage stehe, ob die erweiterten Lockerungen für den
Kulturbereich wie geplant ab dem 8. Juni angegangen werden könnten. Da die für den
11. Mai angesetzten neusten Weisungen im Gastronomiebereich auch mühelos auf den
Kulturbereich übertragen werden könnten, müsse man eine Möglichkeit schaffen, damit
einzelne Veranstaltungen mit Sonderbewilligungen bereits ab diesem Datum
durchgeführt werden könnten, so die Begründung der Motionärin.  
Dass die Pandemie nicht nur die gesellschaftlichen, sondern auch die politischen
Strukturen wesentlich beeinflusste, zeigte sich auch am Zeitpunkt der Stellungnahme
des Bundesrates: Als dieser am 1. Juli seine ablehnende Haltung gegenüber der Motion
erläuterte, war das Veranstaltungsverbot für kulturelle Veranstaltungen bereits seit gut
einem Monat weitestgehend gelockert worden. Seit dem 6. Juni waren Veranstaltungen
mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt, ab dem 22. Juni war diese Zahl gar auf 1000
Personen angehoben worden – vorausgesetzt, die Organisationseinheiten konnten ein
solides Schutzkonzept mit adäquaten Schutzmassnahmen vorweisen. An diesen
Massnahmen solle sich gemäss Bundesrat auch mindestens bis zum 31. August nichts
ändern und man wolle am bisherigen Konzept der etappenweisen Öffnung festhalten.
Daher erachte man auch die geforderten Ausnahmeregelungen für einzelne Bereiche
als nicht angezeigt. 
Unter gegebenen Umständen ist es kaum mehr anzunehmen, dass der Vorstoss noch in
irgendeiner Form seinen Weg in die parlamentarische Beratung finden wird. Viel
wahrscheinlicher ist es, dass die Motion in absehbarer Zeit zurückgezogen oder in zwei
Jahren – nach Ablauf der Behandlungsfrist – unbehandelt abgeschrieben wird. 72

MOTION
DATUM: 01.07.2020
MELIKE GÖKCE

Eine Motion Wermuth (sp, AG), die für die Schweiz eine nationale Strategie im Bereich
der Provenienzforschung und Rückerstattung von im Zuge des europäischen
Kolonialismus geraubten oder illegal gehandelten Kulturgütern verlangte, wurde in der
Wintersession 2020 zurückgezogen. Der Bundesrat hatte die Motion zuvor zur
Ablehnung empfohlen, da eine Vielzahl von Staaten von dieser Thematik betroffen seien
und sich daher ein international koordinierter Ansatz besser eignen würde. 73

MOTION
DATUM: 14.12.2020
MELIKE GÖKCE

Mit einer im Sommer 2020 im Zuge der Behandlungen der Kulturbotschaft 2021–2024
eingereichten Motion wollte die WBK-SR den Bundesrat beauftragen, dem Parlament
bis Ende 2022 ein Konzept zur Pflege des Kulturerbes der Schweiz vorzulegen. Dieses
Rahmenkonzept sei gemäss Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) insofern
von Nöten, als die Frage des Kulturerbes und des kulturellen Gedächtnisses zwar in der
Kulturbotschaft aufgegriffen worden sei, jedoch eine sehr bruchstückhafte und
insgesamt enttäuschende Gesamtschau darstelle. Dies sei insofern auch relevant, da
das BAK am 1. Mai 2008 zum ersten und letzten Mal eine übergeordnete Strategie in
diesem Bereich überhaupt zur Diskussion gestellt habe, für welche es aber gemäss dem
damaligen Bundesrat noch keinen konkreten Handlungsbedarf gegeben habe. Gerade
angesichts der fortschreitenden Entwicklung u.a. in den Bereichen der
Internationalisierung, Digitalisierung oder Multikulturalität müsse man gemäss der
Kommission die Frage des Handlungsbedarfs heute neu beurteilen. Der gesetzte
Zeitpunkt von Ende 2022 biete zum einen ausreichend Bearbeitungszeit, mitunter auch
für eine entsprechende Mitwirkungsmöglichkeit der Kantone, und erlaube zum anderen
eine Integration des Konzeptes in die bevorstehende Kulturbotschaft 2025–2028.
Während der Wintersession 2020 erläuterte Kulturminister Alain Berset im Ständerat
die befürwortende Position des Bundesrates zur Motion. In Anbetracht der neueren
Entwicklungen und veränderter Rahmenbedingungen – 2008 gab es noch keine
grundlegende Kulturbotschaft und 2020 trat die 2019 vom Parlament ratifizierte Faro-
Konvention in Kraft – seien die Umstände für eine Neuaufnahme der Beratungen
durchaus gegeben. Zudem habe man sich während der im Rahmen des Nationalen
Kulturdialogs geführten Diskussionen im November 2020 dafür ausgesprochen, das
kulturelle Erbe für 2021 als prioritär ins Arbeitsprogramm aufzunehmen. Im Ständerat

MOTION
DATUM: 15.12.2020
MELIKE GÖKCE
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schien es diesbezüglich keine Einwände zu geben, wurde der Antrag doch
stillschweigend angenommen und für weitere Beratungen an den Nationalrat
überwiesen. 74

In der Frühjahrssession 2021 wurde eine im Sommer 2020 eingereichte Motion
Sommaruga (sp, GE), die vom Bundesrat unterstützende Massnahmen für Schweizer
Museen bei der Rückgabe und Rückführung von Kulturgütern mit kolonialzeitlichem
Hintergrund forderte, zurückgezogen. Der Motionär führte an, dass, auch wenn die
Schweiz keine Kolonialmacht per se war, sie stark von der westlichen Dominanz der
Kolonialzeit profitiert habe, weshalb entsprechende Massnahmen zur technischen,
finanziellen und logistischen Unterstützung seitens des Bundes zur Rückführung
angebracht seien.
Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vom August 2020 mit Verweis auf seine
Stellungnahmen zur Motion Wermuth (sp, AG; Mo. 18.4236) sowie die Anfrage (18.1092)
und Interpellation (18.4067) Sommaruga den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Im
Weiteren hatte er darauf verwiesen, dass der Bund bereits seit 2016 im Rahmen der
Provenienzforschung öffentliche und private Museen unterstütze und diese angehalten
seien, ihre Forschungsresultate mit dem Internetportal der Anlaufstelle Raubkunst des
BAK zu verlinken. Auch stehe der Bund bereits heute bei Kulturgüterstreitigkeiten als
intermediärer Partner zur Verfügung und mit dem Kulturgütertransfergesetz bestehe
auch schon eine allgemeine Rechtsgrundlage für entsprechende Belange.
In der Herbstsession 2020 hatte der Ständerat die Motion gemäss einem
Ordnungsantrag Gapany (fdp, FR) an die WBK-SR zur Vorberatung überwiesen. Diese
hatte in ihrem Bericht vom Februar 2021 mit 4 zu 4 Stimmen und Stichentscheid von
Vizepräsident Thomas Hefti (fdp, GL) den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Die
Kommissionsmehrheit anerkenne die Bedeutung der Provenienzforschung, sehe aber
keinen unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf, da die
Unterstützungsleistungen in diesem Bereich bereits sehr gut von der Anlaufstelle
Raubkunst wahrgenommen würden, war argumentiert worden. Die
Kommissionsminderheit war hingegen der Ansicht, dass die laufenden Arbeiten in
diesem Bereich sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und die Rolle
der Schweiz auf internationaler Ebene durch diesen Vorstoss gestärkt werden könnten.
Im März 2021 führte Kulturminister Berset im Rahmen der Ständeratsdebatte an, dass
man sich aufgrund der grossen Relevanz des Themas vorstellen könne, nach Möglichkeit
bis Ende Jahr einen Bericht vorzulegen, der aufzeige ob und in welchem Umfang die
bestehenden Massnahmen funktionierten und ob es doch noch allfälligen
Anpassungsbedarf gebe. Die Aussicht auf diesen Bericht bewegte schliesslich den
Motionär zum Rückzug seines Vorstosses. 75

MOTION
DATUM: 08.03.2021
MELIKE GÖKCE

Im Unterschied zum Ständerat kamen der WBK-SR-Motion zum Konzept zur Pflege des
Kulturerbes der Schweiz im Nationalrat auch kritische Stimmen entgegen. Die
nationalrätliche Kommission hatte sich im Zuge ihrer Beratungen zwar mit 17 zu 7
Stimmen bei einer Enthaltung für die Annahme der Motion ausgesprochen, eine
Minderheit Haab (svp, ZH) stellte jedoch einen Antrag auf Ablehnung des Vorstosses. Die
Kommissionsmehrheit zeigte sich über die angestrebte Kursänderung erfreut,
insbesondere weil sie sich erhoffte, die in der Kulturbotschaft 2021–2024 verpasste
Verlagerung des Fokus' von einer sektoriellen zu einer ganzheitlichen Handhabe sowie
der expliziten Miteinbeziehung der EDK als Kantonsvertretung nachholen zu können. Die
Minderheit argumentierte primär mit der kulturellen Verwässerung und der
zusätzlichen finanziellen Belastung. Martin Haab betonte, wie wichtig der Erhalt der
Schweizer Kultur und Traditionen gerade für die SVP sei, was sich ja auch durch deren
Präsenz an brauchtümlichen Grossveranstaltungen deutlich zeige. Die SVP stemme sich
folglich vehement dagegen, «wenn Teile unserer Gesellschaft unsere Kultur und unsere
Bräuche verwässern wollen». Zudem führe die Erarbeitung und Umsetzung des neuen
Konzeptes lediglich zu einem künstlichen und unnötigen Aufblähen des
Verwaltungsapparates, was wiederum die ohnehin schon gebeutelten Staatsfinanzen
noch mehr strapazieren würde. Im Weiteren bestehe ja, gemäss dem
Kommissionsbericht, seit 2008 mit der «Memopolitik» ein übergeordnetes Konzept auf
Bundesstufe, während die Verantwortlichkeiten für die kantonale und kommunale
Ebene nicht beim Bund lägen. Dennoch sprach sich der Nationalrat in der
Sommersession 2021 mit 134 zu 51 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die
Kommissionsmotion aus. Wenig überraschend stammten sämtliche Gegenstimmen aus
der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion. 76
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In der Sondersession vom Mai 2022 zog Sibel Arslan (basta, BS) ihre Motion vom Mai
2020 zurück, mit der sie die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Sinne einer
Ausnahme im Zusammenhang mit den Massnahmen gegen die Pandemie wieder
erlauben wollte. In Anbetracht der mittlerweile stattgefundenen Öffnung sei die
Forderung obsolet geworden, wie die Baslerin ihren Rückzug erklärte. 77

MOTION
DATUM: 11.05.2022
SARAH KUHN

Im Winter 2021 forderte Jon Pult (sp, GR) in einer Motion, welche von 34
Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus allen Parteien mitunterzeichnet wurde,
den Bundesrat dazu auf, eine unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt
entzogene Kulturgüter zu schaffen. Zudem dürfe bei der Beurteilung nicht mehr
zwischen sogenannter «Raubkunst» – jene die direkt von den Nazis entwendet wurde –
und «Fluchtkunst» – Kunst, die verkauft werden musste, um die Flucht zu finanzieren,
unterschieden werden. Weiter wollte die Motion geklärt haben, ob dieselben
Grundsätze auch auf Kulturgüter in kolonialen Kontexten angewendet werden können.
In der Sondersession vom Mai 2022 beugte sich der Nationalrat über die Motion. Pult
erklärte sein Anliegen damit, dass die Schweiz sich mit der Unterzeichnung der
Washingtoner Prinzipien von 1998 und der Erklärung von Terezin von 2009 dazu
verpflichtet habe, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter ausfindig zu machen,
die Nachfahren der ehemaligen Besitzerinnen und Besitzer zu suchen und für
«gerechte und faire Lösungen» zu sorgen. Die Geschehnisse rund um die Sammlung
von Emile Bührle am Kunsthaus Zürich hätten jedoch gezeigt, dass es hier grosse
Lücken gebe und die Schweiz verbesserte Instrumente brauche. Bekämpft wurde die
Motion von Andreas Glarner (svp, AG), der festhielt, dass er grundsätzlich hinter dem
Anliegen der Motion stehe. Es sei jedoch unsinnig, diese Forderung auf andere
Bereiche, wie koloniale Kontexte, auszudehnen. Auch der Bundesrat stimmte der
Forderung des Motionärs grundsätzlich zu, erachte es jedoch als verfrüht, bereits heute
Rahmenbedingungen für eine zu gründende Kommission festzulegen, wie dies im
zweiten Teil der Motion gefordert wurde. Daher beantragte Alain Berset, nur dem
ersten Teil der Motion zuzustimmen und die genaue Ausgestaltung der Kommission
noch offen zu lassen. In der Folge wurde der erste Teil der Motion, wie vom Bundesrat
empfohlen, stillschweigend angenommen. Auch der zweite Teil wurde mit 92 zu 90
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) knapp angenommen. Die Fraktionen der SP, GLP und der
Grünen stimmten geschlossen für die Vorlage, bei der SVP stimmte lediglich Andreas
Glarner dagegen. Die Fraktionen der Mitte und der FDP.Liberalen zeigten sich
unschlüssiger. Damit geht die Vorlage an den Ständerat. 78

MOTION
DATUM: 11.05.2022
SARAH KUHN

Wie die vorberatende UREK-NR in einer Medienmitteilung bekannt gab, beschloss sie
bei der Beratung zum indirekten Gegenentwurf zur Biodiversitätsinitiative, die
Bestimmungen zur Förderung der Baukultur von hoher Qualität (Art. 17b und 17c) aus
dem Gesetz zu streichen. Bei einer qualitativen Baukultur gehe es unter anderem
darum, dass ein «umfassender, qualitätsorientierter Ansatz» verfolgt werde und eine
ressourcenschonende und den Energiezielen entsprechende Bauweise angestrebt
werde. Sie akzeptiere zwar das Anliegen, welches der Bundesrat aus der Initiative in
seine Botschaft zum indirekten Gegenvorschlag einbezogen hatte, wolle es aber lieber
im Rahmen der Kulturbotschaft 2025-2028 behandelt haben. Dementsprechend
reichte sie im August 2022 mit 17 zu 8 Stimmen eine Kommissionsmotion ein, welche
dem Bundesrat einen entsprechenden Auftrag erteilen wollte. 
Der Bundesrat sprach sich für Annahme des Vorstosses aus, da damit kein personeller
Mehraufwand verbunden sei. 
Im Rahmen der Verhandlungen zum indirekten Gegenentwurf zur Biodiversitätsinitiative
in der Herbstsession 2022 beschloss der Nationalrat ohne Abstimmung entsprechend
der Kommissionsmehrheit die Baukultur aus dem Gesetzesentwurf zu streichen. Am
Folgetag entschied der Nationalrat sodann über die Kommissionsmotion, welche von
Michael Graber (svp, VS) bekämpft wurde. Die SVP lehne «diese Verpflichtung mit
Kostenfolge grundsätzlich ab», wie der Walliser in einer schriftlichen Begründung
seinen Antrag knapp erklärte. Der Nationalrat nahm die Motion in der Folge mit 114 zu 74
Stimmen (3 Enthaltungen) an. Die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der
Grünen und der Grünliberalen sowie Mehrheiten der FDP.Liberalen- und der Mitte-
Fraktion sprachen sich für die Motion aus. 79
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Nachdem der Nationalrat in der Sondersession 2022 beide Teile der Motion von Jon
Pult (sp, GR), welche eine unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt
entzogene Kulturgüter verlangte, angenommen hatte, nahm sich in der Herbstsession
2022 der Ständerat dem Anliegen an.
Die vorberatende WBK-SR beantragte mit einem Kommissionsbericht vom August 2022
mit 9 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) nur den ersten Teil der Motion anzunehmen
und den zweiten Teil zu streichen – wie es der Bundesrat zuvor empfohlen hatte. Die
Kommission habe sich ausgiebig mit der Provenienzforschung und der
Kulturgüterrückgabe beschäftigt und sei zum Schluss gekommen, dass die Einsetzung
einer solchen unabhängigen Kommission der geeignete Weg sei, um «gerechte und
faire Lösungen» zu finden. Sie stimme aber mit dem Bundesrat überein, dass es nicht
angemessen sei, die Rahmenbedingungen der Kommission bereits jetzt zu bestimmen.
Stattdessen solle ohne Zeitdruck überprüft werden, wie die Kommission auszugestalten
sei und ob es eine weitere Kommission für Kulturgüter aus anderen Kontexten brauche.
Kommissionssprecher Benedikt Würth (mitte, SG) hielt in der Ständeratsdebatte fest,
dass die Thematik der Raubkunst, auch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges
hochaktuell sei. Kulturminister Alain Berset ergänzte, dass bei der Frage nach der
Ausgestaltung der Kommission auch die Ergebnisse der diesjährigen Konferenz von
Terezin – die dritte Folgekonferenz der Washingtoner Prinzipien von 1988 – eingebaut
werden könnten.
Der Ständerat folgte seiner Kommissionsmehrheit und nahm stillschweigend den ersten
Absatz, nicht aber die folgenden Punkte 1-6 der Motion an. Damit wird sich der
Bundesrat nun der Schaffung und der Ausgestaltung dieser Kommission widmen. 80

MOTION
DATUM: 26.09.2022
SARAH KUHN

Im Herbst 2020 – inmitten der Covid-19-Pandemie – forderte Min Li Marti (sp, ZH) den
Bundesrat dazu auf, geeignete Massnahmen zu ergreifen, um die existenzielle
Sicherheit des Kultursektors und der kulturellen Vielfalt im Rahmen der Pandemie zu
sichern. Konkret solle er einen Fonds bereitstellen, welcher den Sektor dabei
unterstützt, Angebote in die digitale Welt zu übertragen. Der Bundesrat beantragte die
Motion zur Ablehnung, da im Rahmen des Covid-19-Gesetzes bereits Hilfsmassnahmen
für die Kultur eingerichtet worden seien. 
Zwei Jahre später, in der Herbstsession 2022, zog die Motionärin ihren Vorstoss ohne
Begründung zurück. 81

MOTION
DATUM: 27.09.2022
SARAH KUHN

Urheberrecht

Mit Zustimmung des Bundesrates nahm der Ständerat eine Motion seiner Kommission
für Kommunikation und Verkehr an, welche die Landesregierung beauftragt, den Schutz
der Urheberinnen und Urheber auch im Bereich der neuen
Kommunikationstechnologien und der digitalen Übermittlung von Werken und
Leistungen sicherzustellen. Dazu sollen insbesondere Lücken im Urheberrecht
vorausschauend geschlossen, das Schutzniveau für die verwandten Rechte gezielt
angehoben und die erforderlichen haftungsrechtlichen Bestimmungen vorgeschlagen
werden. Der Nationalrat überwies die Motion ebenfalls. 82

MOTION
DATUM: 19.03.1997
MARIANNE BENTELI

Genau in diese Richtung zielte eine Motion Weigelt (fdp, SG), die eine Regelung des
Produzenten-Urheberrechts in dem Sinn verlangte, dass bei Fehlen einer Vereinbarung
zwischen Urheber und Produzent die Rechte dem Produzenten zufallen sollen. Der
Bundesrat erinnerte in seiner Antwort an die schwierigen parlamentarischen
Auseinandersetzungen im Vorfeld der Totalrevision des Urheberrechtsgesetzes. Der
Gesetzgeber habe damals ganz bewusst auf ein Produzenten-Urheberrecht verzichtet,
um die Kulturschaffenden zu schützen; ein solches wäre zudem nicht
europakompatibel. Er war aber bereit, eine Klärung der Stellung der Produzenten als
wirtschaftlichen Risikoträgern zu prüfen. Auf seinen Antrag wurde die Motion als
Postulat überwiesen. 83
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Heimatschutz und Denkmalpflege

Eine Motion Gmür-Schönenberger (cvp, LU) wurde in der Frühjahrssession 2019
unbehandelt abgeschrieben, weil der Vorstoss nicht innert der gesetzlichen Frist von
zwei Jahren behandelt worden war. Der Bundesrat hätte bei Annahme der Motion eine
entsprechende Lücke im ZGB dahingehend schliessen müssen, dass die
Eigentumsrechte bei archäologischen Funden auch für die Dokumentation geklärt
würden. Bis anhin kläre Art. 724 ZGB lediglich, dass archäologische Funde Eigentum der
jeweiligen kantonalen Gebietsträgerschaft sind; nicht geklärt sei hingegen die Frage,
wem die jeweiligen Dokumentationen (Zeichnungen, Fotografien, Pläne etc.) solcher
Fundstellen gehörten. Der Bundesrat hatte im Frühjahr 2017 die Ablehnung der Motion
beantragt. 84

MOTION
DATUM: 22.03.2019
MELIKE GÖKCE

Musik

In der Herbstsession 2015 wurde eine Motion Barthassat (cvp, GE) unbehandelt
abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren nach Einreichung abschliessend
behandelt worden war. Nach Luc Barthassats Wahl in die Genfer Kantonsregierung 2013
war der Vorstoss zur Aufrechterhaltung von dessen Parteikollegen Guillaume Barazzone
(cvp, GE) übernommen worden. Die Motion hätte die Unterbreitung eines
Revisionsentwurfs des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) verlangt, der
eine Musikquote für Musikschaffende in der Schweiz berücksichtigt. So hätten
mindestens 25 Prozent der in der Schweiz ausgestrahlten Musik auch in der Schweiz
produziert werden müssen. Der Bundesrat hatte den Vorstoss im Herbst 2013 zur
Ablehnung empfohlen, da sowohl die SRG SSR als auch private Programmveranstalter
mit Leistungsauftrag die aktive Förderung Schweizer Musikschaffender bereits heute
umfangreich praktizierten. 85

MOTION
DATUM: 25.09.2015
MELIKE GÖKCE

Sprachen

Dass die Sprachpolitik in der Schweiz dem kantonalen Hoheitsrecht unterstellt ist,
wurde spätestens mit dem aufkommenden Sprachenstreit im Jahr 2014 einer breiten
Öffentlichkeit bewusst. Darauf, dass der Bund sich aber dennoch einbringen kann,
indem er den Austausch zwischen Sprachregionen fördert und finanziell unterstützt,
musste zunächst Nationalrätin Aline Trede (gp, BE) hinweisen. Mit ihrer eingereichten
Motion wollte sie den Bundesrat auffordern, CHF 50 Mio. für
Sprachaustauschprogramme für sich in Ausbildung befindende Personen
bereitzustellen. Als der Sprachenstreit im Herbst 2015 längst seinen Peak erreicht hatte,
war Trede aber als Volksvertreterin abgesetzt worden und der Vorstoss stand noch
immer offen zur Diskussion. Im Winter 2015, mit dem Beginn der neuen Legislatur,
nahm sich Maya Graf (gp, BL) der Motion an, bevor sie diese schliesslich im Herbst 2016
zurückzog. Mit Bezugnahmen auf die Erläuterungen von Bundesrat Berset begründete
sie ihren Entscheid zum einen mit dem Postulat (Po. 14.3670)  und der
Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 14.459) der WBK-NR – die Initiative war zwar wenige
Wochen vor der Motion zurückgezogen worden, hatte aber zu einer Vorlage
beigetragen, mit der die Stellung der Landessprache in der Schule gestärkt werden soll
und die sich zu diesem Zeitpunkt in der Vernehmlassung befand – und zum anderen mit
der Zusage des Bundesrats, die finanziellen Mittel zur Förderung des schulischen
Austausches mit der Kulturbotschaft 2016–2020 zu erhöhen. 86

MOTION
DATUM: 29.09.2016
MELIKE GÖKCE

1) Mo. 10.3674; Mo. 10.3675
2) AB NR, 2012, S. 1276 f.; AB NR, 2012, S. 1277 f.
3) Mo. 16.4106
4) AB NR, 2011, S. 1040.
5) AB SR, 2021, S.986  
6) AB SR, 2011, S. 658; AB NR, 2011, S. 2226.
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